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I. Grundsatze der Akkreditierung

Der Fachhochschulrat ist die fur die Akkreditierung von FH-Studiengangen zu-
standige Behdrde. Aufgrund von & 6 Abs 1 Fachhochschul-Studiengesetz
(FHStG), BGBI 1993/340 in der Fassung BGBI | 2003/110 hat der Fachhoch-
schulrat diese ,Richtlinien fir die Akkreditierung von Bachelor-, Master- und
Diplomstudiengdngen* beschlossen.

Die unter Abschnitt ,IlI. Allgemeine Bestimmungen“ formulierten Regelungen
richten sich unmittelbar an den Erhalter und sind bei der Erstellung der Antrage
sowie bei der Durchfihrung und Organisation des Studienbetriebes anzuwenden
(vgl. Besondere Bestimmungen, Abschnitt A, Ziffer 5). Sie sind im Antrag nicht
auszufuhren und den Studierenden in geeigneter Weise zuganglich zu machen.
In den Antrédgen auf Akkreditierung als FH-Studiengang sind ausschliel3lich die
unter Abschnitt ,,111. Besondere Bestimmungen“ formulierten Regelungen auszu-
fahren.

Die FH-Studiengange sind Studiengdnge auf Hochschulniveau, die eine wissen-
schaftlich fundierte Berufsausbildung vermitteln. Sie sind curricular so zu gestal-
ten, dass die Absolventinnen und Absolventen begriindete Chancen haben, eine
ihrer Qualifikation entsprechende Berufstatigkeit aufzunehmen. In Bezug auf
diesen Bildungsauftrag besteht die Grundkonzeption eines Fachhochschul-
Studienganges in der Beschreibung des Zusammenhanges zwischen beruflichen
Tatigkeitsfeldern, berufsfeldspezifischem Qualifikationsprofil und Curriculum, in
dem dieses Profil seinen Niederschlag findet, sowie der Darlegung der Umset-
zung dieses Zusammenhanges im didaktischen Konzept. Bei der Gestaltung der
Studiengangskonzepte sind die auf der Grundlage der Dublin Descriptors (vgl.
www.jointquality.org) definierten Studiengangsprofile gem. Anlage 1 zu be-
ricksichtigen, welche Merkmale von praxisbezogenen Bachelor-, Master- und
Diplomstudiengdngen beschreiben.

Die Grundfrage der Akkreditierungsentscheidung besteht in der Prufung der
Nachvollziehbarkeit, Schlussigkeit und Validitat der vorgelegten
Studiengangskonzepte in Bezug auf die Umsetzung des fachhochschulischen Bil-
dungsauftrages. Akkreditierung im oOsterreichischen FH-Sektor ist ein Verfahren
zur Uberprifung der Einhaltung von vorgegebenen Anforderungen, das mit einer
Ja- / oder Nein-Entscheidung endet. Das in qualitatssteigernder Absicht durch-
gefuhrte Akkreditierungsverfahren endet also — im positiven Fall — mit einer
bescheidmaRigen Akkreditierung durch den FHR und soll gegenltber Studieren-
den, Geldgebern, der Wirtschaft und Gesellschaft garantieren, dass das Bil-
dungsangebot vor der Genehmigung ein Qualitatssicherungsverfahren mit posi-
tivem Ergebnis durchlaufen hat.

FH-Studiengénge werden befristet, flr einen funf Jahre nicht Uberschreitenden
Zeitraum, akkreditiert. Die Verldngerung der Akkreditierung setzt die Vorlage
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eines Evaluierungsberichtes voraus. Die Zielsetzung, die methodischen Grund-
satze und Bereiche der Evaluierung, die durchzufihrenden Verfahren (institutio-
nelle und studiengangsbezogene Evaluierung), die Verodffentlichung der Evaluie-
rungsergebnisse und das Follow-up-Verfahren hat der Fachhochschulrat in der
Evaluierungsverordnung geregelt (vgl. www.fhr.ac.at).

Grundséatzlich sind im Rahmen der Einrichtung von Bachelor- und Masterstudi-
engangen drei unterschiedliche Stufungsmodelle vorstellbar, wobei nicht jeder
Bachelorstudiengang einen Masterstudiengang nach sich ziehen und nicht jeder
Masterstudiengang einen entsprechenden Bachelorstudiengang in derselben
fachhochschulischen Einrichtung zur Voraussetzung haben muss:

= Grundstandig: Der Studiengang wird an der fachhochschulischen Einrich-
tung ,,nur“ als Bachelor angeboten.

= Konsekutiv: Ein Bachelorstudiengang wird mit einem (oder mehreren)
aufbauenden Masterstudiengangen kombiniert, wobei beide Teile formal
unabhangig voneinander, inhaltlich jedoch aufeinander abgestimmt sind.

= Nicht-konsekutiv: Ein Masterstudiengang kann auch dann eingerichtet
werden, wenn die fachhochschulische Einrichtung keinen vorgangigen
Bachelorstudiengang anbietet. Die Einrichtung von solchen Masterstudi-
engangen ist moglich, wenn die Bereitstellung des curricularen Angebots
durch die dafur vorhandenen Ressourcen sichergestellt ist.

Sowohl konsekutiv als nicht-konsekutiv angelegte Masterstudiengdngen zeich-
nen sich generell durch eine schwerpunktmaRige Vertiefung bzw. Spezialisierung
(Typ ,,Genuin“) oder Erweiterung (Typ ,,Hybrid“: zu einer bestehenden fachlichen
Grundlage wird eine weitere fachliche Perspektive hinzugefuigt) der in einem Ba-
chelorstudiengang erworbenen Qualifikationen aus.

Die Antrage sind kurz und prazise zu fassen; Redundanzen sind zu vermeiden.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die angefiihrten Paragraphen aus-
schliel3lich auf das Fachhochschul-Studiengesetz, BGBI 1993/340 idgF.

Die Version 1.0 der Akkreditierungsrichtlinien 2010 wurde am 8.10.2011 be-
schlossen und ist mit 21.10.2010 in Kraft getreten. Die neuen Studienplatz-
regelungen des Abschnittes 11.D.1 gelten seit dem Inkrafttreten fur bestehende
Studiengange, fur bereits eingereichte und fur kunftige Antrage. Die gednderte
Anlage 11 ist nur fur ab dem Inkrafttreten neu eingereichte Antrage relevant.

Die Version 1.1 der Akkreditierungsrichtlinien 2010 wurde am 18.3.2011 be-
schlossen und tritt mit 29.3.2011 in Kraft. Auch sie gilt ab dem Inkrafttreten fur
bestehende Studiengénge, fur bereits eingereichte und fur kinftige Antrage.

Wien, Marz 2011
Leopold Méarz

Prasident des FHR
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Allgemeine Bestimmungen

Antrag

1.

Unter Bericksichtigung allgemeiner Gender-Mainstreaming-Richtlinien ist auf
die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache, insbesondere auch
bei Funktions-, Berufs- und Titelbezeichnungen, zu achten.

Anderungen der Rechtsform bzw. Anderungen der Personen, die Organfunk-
tionen des Erhalters austiben, sind dem FHR bekannt zu geben und die be-
richtigten Ausziige sind nachzureichen.

Fur die jeweils betroffenen Personengruppen sind relevante Teile des Antra-
ges in geeigneter Weise offen zu legen.

Beschwerden im Hinblick auf bescheidméaRig anerkannte Antragsinhalte sind
an den FHR als die bescheiderlassende Behdrde zu richten.

Entwicklungsteam

1.

Die Mitgliedschaft im Entwicklungsteam ist mit der Ausibung von
Erhalterfunktionen nicht vereinbar. Ein Mangel in der gesetzlich vorgegebe-
nen Zusammensetzung des Entwicklungsteams kann durch die nachtragliche
Benennung von Personen mit entsprechender Qualifikation nicht behoben
werden.

Wird fur Mitglieder des Entwicklungsteams der Anspruch auf der Habilitation
gleichwertige Qualifikation erhoben, so kann diese auf drei verschiedene Ar-
ten nachgewiesen werden:

a. Durch ein Gutachten einer einschlagigen Fakultat oder Universitat.

b. Fur Personen, die in einem Besetzungsvorschlag zur Berufung auf die
Planstelle einer Universitats-Professur genannt waren, durch eine ent-
sprechende Bestatigung des Dekanates der betreffenden Fakultdt bzw.
der betreffenden Universitat.

c. Ob ein Ph.D. oder eine der Lehrbefugnis gleichzuhaltende kunstlerische
oder praktische Eignung als einer Habilitation gleichwertig anzusehen ist,
stellt der FHR im Einzelfalle fest.

Die berufspraktisch qualifizierten Mitglieder des Entwicklungsteams (vgl. §
12 Abs 3) haben eine aktiv ausgelbte oder erst kurz zurickliegende ein-
schldgige berufliche Tatigkeit aufzuweisen. Eine bloRe Lehrtatigkeit ent-
spricht dieser Forderung nicht.

Zugangsvoraussetzungen

1.

Die Absolvierung des ersten, vier Semester umfassenden Abschnittes des
zur HTL-Matura fur Berufstatige fuhrenden Lehrganges gilt als Erfullung der
Zugangsvoraussetzungen im Rahmen der einschlagigen beruflichen Qualifi-
kation, wobei in diesem Fall keine Zusatzprufungen nachzuweisen sind.

Die deutsche Fachhochschulreife gilt nur dann als Erfullung der Zugangsvo-
raussetzungen zu einem o6sterreichischen FH-Studiengang, wenn sie auch
eine facheinschléagige berufliche Qualifikation vermittelt. Nur mit dem Nach-
weis der Erbringung dieser Voraussetzung kann die deutsche Fachhochschul-
reife der facheinschlagigen beruflichen Qualifikation gemafl § 4 Abs 2 gleich-
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gesetzt werden. Studierwillige, die einen solchen Abschluss nachweisen, sind
den dsterreichischen Studierwilligen mit facheinschlagiger beruflicher Quali-
fikation gleichgestellt. Die Facheinschlagigkeit ist im Einzelfall vom Leiter
oder der Leiterin des Lehr- und Forschungspersonals festzustellen.

Die Frage der Erfullung der Zugangsvoraussetzungen durch den Nachweis
einer Studienberechtigungsprifung nach Schulorganisationsgesetz ist von
der Leiterin oder dem Leiter des Lehr- und Forschungspersonals zu entschei-
den.

Bei zielgruppenspezifischen Studiengangen gilt, dass fur Absolventinnen und
Absolventen der HTL-Matura fir Berufstatige der Nachweis der dreijahrigen
Berufspraxis nach Absolvierung der HTL — Ausbildung nicht erforderlich ist,
wenn vor und/oder wahrend der berufsbegleitenden HTL — Ausbildung eine
mind. dreijdhrige facheinschlagige Berufspraxis nachgewiesen werden kann.
Das gleiche gilt flir postsekundare Bildungseinrichtungen, die berufsbeglei-
tend absolviert wurden.

Bezug nehmend auf § 4 Abs 5 FHStG idgF ist zu uberpriufen, ob (und wel-
che) Zusatzprifungen fur die Bewaltigung der Anforderungen des Studiums
zu Beginn bzw. fur die Erreichung des Ausbildungsziels des betreffenden FH-
Studienganges zwingend erforderlich sind.

In Bezug auf die Erfullung der Zugangsvoraussetzungen zu FH-
Masterstudiengangen durch Absolventinnen und Absolventen ehemals zwei-
jahriger postsekundérer Erstausbildungen (wie z. B. padagogische Akade-
mien und Akademien fir Sozialarbeit), die dariber hinaus Zusatzausbildun-
gen an anerkannten postsekundaren Bildungseinrichtungen abgelegt haben,
gilt Folgendes:

a. Die Bedingung der sechssemestrigen Studiendauer an einer anerkannten
postsekundaren Bildungseinrichtung wird von Absolventinnen und Absol-
venten von ehemals zweijahrigen postsekundaren Erstausbildungen auch
kumulativ erfallt, wenn zusatzlich facheinschlagige Weiterbildungen an
anerkannten postsekundaren Bildungseinrichtungen im Ausmal3 von
mindestens zwei Semestern absolviert wurden.

b. Die einzelfallbezogene Prufung betreffend das Qualifikationsniveau der
Bewerberinnen und Bewerber hat in solch einem Fall durch die Leiterin
oder den Leiter des Lehr- und Forschungspersonals bzw. des FH-
Kollegiums zu erfolgen.

D. Aufnahmeordnung

1.

Falls die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber fur einen Studiengang
oder fur einen Organisationsformteil eines Studienganges hoéher ist als die
Zahl der verfugbaren Aufnahmeplatze (APZ), ist fur den Studiengang bzw.
far die betroffenen Organisationsformteile ein Aufnahmeverfahren durchzu-
fuhren, das ausschliel3lich leistungsbezogene Kriterien anzuwenden hat.
Nach Mafligabe organisatorischer Méglichkeiten sind mit allen Bewerberinnen
und Bewerbern Aufnahmegespréche vorzusehen und bei der Reihung zu be-
ricksichtigen.

a. Es ist grundsatzlich zuldssig, Studienplatze, die infolge von Studienab-
brichen frei werden, nach zu besetzen. Zu einem Aufnahmetermin ergibt
sich die Aufnahmeplatzzahl (APZ) eines Studienganges oder eines Orga-
nisationsformteils eines Studienganges aus der Differenz der akkreditier-
ten Gesamtplatzzahl (GPZ) minus der Zahl der Studierenden in hdheren



AR 2010, Version 1.1

Semestern innerhalb der Regelstudiendauer. Zusatzlich kann unbescha-
det der Forderung durch das BMWF die Aufnahmeplatzzahl (APZ) eines
Studienganges je Aufnahmetermin um bis zu 10% Uberschritten werden.

b. Bei Studiengdngen der Organisationsform ,Vollzeit (VZ) und Berufsbe-
gleitend (BB)“ kann die Aufnahmeplatzzahl (APZ) eines Organisations-
formteils (APZ VZ bzw. APZ BB) um eine definierte Bandbreite Uber- oder
unterschritten werden (symmetrische Toleranz). Dabei gilt: bei einer Er-
hdéhung des grélReren APZ-Wertes und Reduktion des niedrigeren APZ-
Wertes kann die Uber-/Unterschreitung bis zu 30% des niedrigeren APZ-
Wertes betragen; bei einer Reduktion des groéReren APZ-Wertes und Er-
héhung des niedrigeren APZ-Wertes ist eine Uber-/Unterschreitung bis zu
30% des héheren APZ-Wertes zulassig. Die Summe aus APZ VZ und APZ
BB muss immer die APZ des Studienganges ergeben.

c. Die Aufnahmeplatzzahl (APZ) eines Studienganges oder der Organisati-
onsformteile eines Studienganges ist vor dem Beginn des Aufnahmever-
fahrens festzulegen und den Bewerberinnen und Bewerbern bekannt zu
geben.

d. Fur den Fall, dass auf der Basis der Anrechnung nachgewiesener Kennt-
nisse Aufnahmen in ein hdheres als das erste Semester mdéglich sein sol-
len, kann dies durch die Festlegung von fixen Aufnahmeplatzen oder
durch eine variable, jahrlich vorzunehmende Festlegung unter Beruck-
sichtigung organisatorischer und qualitativer Uberlegungen seitens der
Leiterin oder des Leiters des Lehr- und Forschungspersonals erfolgen.
Falls eine jahrliche Festlegung vorgesehen ist, ist die Anzahl der Auf-
nahmeplatze nach Ablauf der Bewerbungsfrist und vor dem Beginn des
Aufnahmeverfahrens fix festzulegen und den Bewerberinnen und Bewer-
bern bekannt zu geben.

e. Weicht die tatsadchliche Aufnahmeplatzzahl von der geplanten Aufnahme-
platzzahl des akkreditierten bzw. reakkreditierten Antrags ab, hat der
Erhalter dafur zu sorgen, dass damit keine nachteiligen Wirkungen auf
die Qualitat des Studiums verbunden sind und die daflr erforderlichen fi-
nanziellen, personellen, raumlichen, sachlichen und studienorganisatori-
schen Ressourcen sicher gestellt sind. Diese Regelung gilt gleichermalien
im Fall von sog. ,vereinfachten Studienplatzumschichtungsverfahren*
wahrend des Akkreditierungs- bzw. Reakkreditierungszeitraums, bei de-
nen die Vorlage einer aktualisierten Antragsversion (A-/E-Seiten) an den
FHR nicht erforderlich ist. Bei vereinfachten Studienplatzumschichtungs-
verfahren hat der Erhalter daflir zu sorgen, dass die erforderlichen Fi-
nanzierungsnachweise des Landes und/oder der Gemeinde und/oder an-
derer Fordergeberinnen rechtzeitig sicher gestellt sind.

2. Die Einhebung von Gebuhren fur die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist
nicht zuldssig.

3. Die Umsetzung der Aufnahmeordnung liegt in der Kompetenz und Verant-
wortung des Leiters oder der Leiterin des Lehr- und Forschungspersonals.

4. Berufsbegleitend organisierte Studiengange oder Studiengangs-Teile haben
in der Gestaltung der Aufnahmeordnung die Mdéglichkeit, Bewerberinnen und
Bewerber mit einschlagiger beruflicher Praxis entsprechend zu bevorzugen,
wobei die Facheinschlagigkeit im Einzelfall von der Leiterin oder dem Leiter
des Lehr- und Forschungspersonals festzustellen ist.
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10.

11.

Durch die Aufnahme des Studierenden in den Studiengang wird eine zivil-
rechtliche Beziehung zwischen dem Anbieter des Studienganges und den
Auszubildenden begrindet. Diese ist im Ausbildungsvertrag zu regeln.

Die zur Reihungsliste fiuhrenden Bewertungen der Bewerberinnen und Be-
werber gemall den Kriterien der Aufnahmeordnung sind uUberprufbar und
nachvollziehbar zu dokumentieren. Eine bevorzugte Berlcksichtigung im
Aufnahmeverfahren aufgrund einer Bewerbung in einem friheren Studien-
jahr (Warteliste) ist unzulassig.

Bezlglich der Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse gilt das Prinzip der
lehrveranstaltungsbezogenen Anerkennung. Die Gleichwertigkeit der erwor-
benen Kenntnisse mit dem Anforderungsprofil hinsichtlich Inhalt und Umfang
der zu erlassenden Lehrveranstaltungen ist auf Antrag der oder des Studie-
renden festzustellen. Bei Feststellung der Gleichwertigkeit sind positiv absol-
vierte Prifungen anzuerkennen. Eine Wissensuberpriufung ist in diesen Fal-
len nicht vorzusehen. Besondere Kenntnisse bzw. Erfahrungen aus der be-
ruflichen Praxis sind in Bezug auf die Anrechnung von Lehrveranstaltungen
bzw. des Berufspraktikums zu bertucksichtigen; das gilt insbesondere fur be-
rufsbegleitend organisierte Studiengénge und Studiengangsteile.

Ubertritte von Studierenden im Zuge der Uberfiihrung von Diplomstudien-
gangen in das gestufte System oder im Zuge der Zusammenfihrung von
Studiengangen setzen die Zustimmung der oder des Studierenden zur Ande-
rung ihres oder seines Ausbildungsvertrages voraus. Ubertritte sind nur
einmalig, zum Zeitpunkt des Beginns des Bachelorstudienganges bzw. zum
Zeitpunkt der Zusammenfilhrung mdoglich. Bei Ubertritten im Rahmen von
Uberfuhrungen ist das hochste Ubertrittssemester jenes vom 4. Semester
des auslaufenden Diplomstudienganges in das 5. Semester des Bachelorstu-
dienganges.

Fur Studierende, die wegen mangelnder Studienleistung vom Studium aus-
geschlossen wurden, ist eine neuerliche Bewerbung um Aufnahme am selben
FH-Studiengang nicht mdglich. Der Bewerbung um einen Studienplatz und
der Aufnahme an einem anderen FH-Studiengang stehen hingegen keine
Grinde entgegen.

Die Bedingungen fur die Ruckerstattung der Studienbeitrage bei Nicht-Antritt
des FH-Studiums bzw. nach baldigem Ausscheiden aus dem FH-Studium sind
festzulegen und gegeniber den Bewerberinnen und Bewerbern sowie Studie-
renden vor Abschluss der Ausbildungsvertradge transparent und publik zu
machen.

Die Einhebung von pauschalierten Kostenbeitrdgen fur Materialien, Sachmit-
tel und sonstige Serviceleistungen, die den laufenden, regulédren Betrieb ei-
nes Studienganges betreffen, ist unzulassig. Zur Bedeckung dieser Kosten
sind die Studienbeitrédge zu verwenden. Daruber hinaus gehende, tatsachlich
anfallende Kosten sind individuell zwischen Erhalter und Studierenden zu
verrechnen.

E. Prufungsordnung

1.

Allgemeine Regelungen

a. Die Prufungen haben zeitnah zu den Lehrveranstaltungen stattzufinden,
in denen die prufungsrelevanten Inhalte vermittelt werden.
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Es ist eine ausreichende Zahl von Terminen fur Prifungen und Wiederho-
lungen von Prifungen je Semester und Studienjahr vorzusehen, so dass
die Fortsetzung des Studiums ohne Semesterverlust madglich ist. Der
konkrete Zeitrahmen fur Wiederholungen von Prifungen ist von der Lei-
terin oder vom Leiter des Lehr- und Forschungspersonals bzw. FH-
Kollegiums festzusetzen und hat sich an Umfang und Schwierigkeit der
Prifung zu orientieren. Die Prifungstermine sind rechtzeitig kundzuma-
chen.

Eine Unterbrechung des Studiums muss bei der Leiterin oder beim Leiter
des Lehr- und Forschungspersonals beantragt werden. Die Grunde der
Unterbrechung, die beabsichtigte Fortsetzung und die Aussichten auf den
positiven Abschluss des Studiums sind nachzuweisen bzw. glaubhaft zu
machen. In der Entscheidung Uber den Antrag hat die Leiterin oder der
Leiter des Lehr- und Forschungspersonals zwingende personliche, ge-
sundheitliche oder berufliche Grinde nach Mdglichkeit zu berucksichti-
gen. Wahrend der Unterbrechung kdnnen keine Prifungen abgelegt wer-
den.

2. Durchfuhrung und Organisation von Priufungen

a.

Die konkreten Prufungsmodalitaten (Inhalte, Methoden und Beurtei-
lungskriterien) und Wiederholungsmdoglichkeiten je Lehrveranstaltung
sind den Studierenden in geeigneter Weise zu Beginn jeder Lehrveran-
staltung bekannt zu geben. Grundsatzlich ist zwischen Lehrveranstaltun-
gen mit abschlieRender, den gesamten Stoff der Lehrveranstaltung um-
fassender Prifung und Lehrveranstaltungen mit immanentem Prifungs-
charakter zu unterscheiden.

Das nicht ausreichend begriindete Nicht-Antreten zu einem Prifungster-
min ist mit der Note ,,nicht geniigend” zu beurteilen.

Die Beurteilung einer Prifung sowie einer wissenschaftlichen Arbeit ist
far ungultig zu erklaren, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch die
Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, erschlichen wurde. Die Prifung, de-
ren Beurteilung fur ungultig erklart wurde, ist auf die Gesamtzahl der
Wiederholungen anzurechnen.

Bei negativ absolvierten Priufungen ist den Studierenden das Recht der
Einsichtnahme in die Prifungsunterlagen bzw. Prifungsprotokolle recht-
zeitig vor dem Wiederholungstermin einzuraumen.

Muandliche Prufungen sind offentlich zuganglich, wobei der Zutritt auf ei-
ne den raumlichen Verhaltnissen entsprechende Anzahl von Personen
beschrankt werden kann.

Der Prufungsvorgang bei mundlichen Prufungen ist zu protokollieren,
wobei negative Prufungsergebnisse zu begriinden sind. Das Ergebnis ei-
ner mundlichen Priufung ist unmittelbar nach der Prifung der oder dem
Studierenden bekannt zu geben. Das Priufungsprotokoll ist mindestens
ein Jahr ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren.

Gegen die Beurteilung einer Prifung kann nicht berufen werden. Wenn
die Durchfuhrung einer negativ beurteilten Prufung einen Mangel auf-
weist, kann eine Beschwerde an den FHR eingebracht werden, welche die
Prufung aufheben kann.

3. Beurteilung der Prufungsleistungen

a.

Die Benotung hat im 6sterreichischen Notensystem (1 bis 5) zu erfolgen.
Wenn diese Form der Beurteilung unmadglich oder unzweckmalig ist, hat
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die positive Beurteilung "mit Erfolg teilgenommen" bzw. ,angerechnet”
zu lauten. Im negativen Fall gelten die Regelungen fur die Wiederholung
von Leistungsnachweisen fur Lehrveranstaltungen mit immanentem Pri-
fungscharakter.

Die Benotung der das Bachelorstudium abschlieRenden kommissionellen
Prufung sowie der das Diplom- und Masterstudium abschlieRenden Dip-
lomprufung hat nach der folgenden Leistungsbeurteilung zu erfolgen:

- Bestanden: Fur die positiv bestandene Prufung

- Mit gutem Erfolg bestanden: Fur eine deutlich iber dem Durchschnitt
liegende Prifungsleistung

- Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden: Fiur eine herausragende Pri-
fungsleistung

Bei der Anwendung dieses Benotungssystems ist zu berlcksichtigen,
dass die Beurteilungen ,Mit gutem Erfolg bestanden® und ,Mit ausge-
zeichnetem Erfolg bestanden® ausschliefRlich fur Prufungsleistungen vor-
gesehen sind, die das zur Bewaltigung der abschlielenden Prifungen ge-
forderte Leistungsniveau deutlich Gberschreiten.

4. Wiederholungen von Prufungen bzw. Wiederholung eines Studienjahres

a.

Eine nicht bestandene abschlieBende Prifung einer Lehrveranstaltung
kann zweimal wiederholt werden, wobei die zweite Wiederholung als
kommissionelle Prifung durchzufuhren ist, die mundlich oder schriftlich
durchgefuhrt werden kann.

Bei muindlichen kommissionellen Wiederholungsprifungen haben dem
Prufungssenat wenigstens drei Personen anzugehdéren. Bei einer geraden
Anzahl der Senatsmitglieder ist dem Vorsitzenden des Prufungssenates
ein Dirimierungsrecht einzuraumen. Jedes Mitglied des Prifungssenates
hat wahrend der gesamten Prufungszeit anwesend zu sein; dieser Ver-
pflichtung kann allenfalls auch im Wege des ,tele-conferencing” nachge-
kommen werden.

Ergibt die Summe der Leistungsbeurteilungen im Rahmen von Lehrver-
anstaltungen mit immanentem Prufungscharakter eine negative Beurtei-
lung, so ist den Studierenden eine angemessene Nachfrist zur Erbringung
der geforderten Leistungsnachweise (1. Wiederholung) einzurdumen. Ei-
ne erneute negative Beurteilung dieser Leistungen bewirkt automatisch
eine kommissionelle Priufung (2. Wiederholung).

Das Nichterfullen einer lehrveranstaltungsbezogenen Anwesenheitsvor-
gabe (vgl. 111.F.2, AR 2006) ist mit einer negativen Beurteilung der Lehr-
veranstaltung gleichzusetzen. In diesem Fall ist den Studierenden eine
angemessene Madglichkeit zur Erbringung der geforderten Leistungs-
nachweise (1. Wiederholung) einzuraumen. Eine negative Beurteilung
dieser Leistungen bewirkt automatisch eine kommissionelle Prifung (2.
Wiederholung).

Die einmalige Wiederholung eines Studienjahres in Folge einer negativen
kommissionellen Prifung ist méglich, sofern dies auf Antrag eines oder
einer Studierenden erfolgt. Es ist unter Bedachtnahme auf den Studien-
erfolg dartber zu entscheiden, welche bereits positiv absolvierten Pri-
fungen und Lehrveranstaltungen des zu wiederholenden Studienjahres
im Zuge der Wiederholung erneut zu absolvieren bzw. zu besuchen sind.
Nicht bestandene Prifungen und die entsprechenden Lehrveranstaltun-
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gen sind im Zuge der Wiederholung des Studienjahres jedenfalls zu wie-
derholen bzw. erneut zu besuchen.

5. Bachelor- und Diplomprifung

a.

Die einen Bachelorstudiengang abschlielende Prifung besteht aus einer
kommissionellen Prufung vor einem facheinschlagigen Prufungssenat.
Diese kommissionelle Prufung setzt sich aus einem Prifungsgesprach
Uber die durchgefihrten Bachelorarbeiten sowie deren Querverbindungen
zu relevanten Fachern des Curriculums zusammen.

Die einen Master- oder Diplomstudiengang abschlieRende Diplomprifung
ist eine Gesamtprufung, die sich aus der Anfertigung einer Diplomarbeit
und der Ablegung einer kommissionellen Prifung zusammensetzt, wobei
es sich bei den Inhalten der Diplompriufung nicht um Teilprifungen, son-
dern um Prifungsteile handelt.

Die Studierenden sind in geeigneter Weise uber die Zulassung zur kom-
missionellen Bachelor- bzw. Diplomprifung zu verstandigen.

Die kommissionelle Diplomprifung vor einem facheinschlagigen Pri-
fungssenat setzt sich aus der Prasentation der Diplomarbeit, einem Pri-
fungsgespréach, das auf die Querverbindungen des Themas der Diplomar-
beit zu den relevanten Fachern des Studienplanes eingeht sowie einem
Prufungsgesprach Uber sonstige curriculumrelevante Inhalte zusammen.

Die Beurteilungskriterien und Ergebnisse der Leistungsbeurteilung der
kommissionellen Bachelorprifung sowie der kommissionellen Diplompru-
fung sind den Studierenden mitzuteilen.

Die Prifungskommission besteht aus dem Kreis aller fir die kommissio-
nellen Prifungen in Frage kommenden Personen. Der Prifungssenat
setzt sich aus den Pruferinnen und Prifern je Kandidatin oder Kandidat
zusammen.

Nicht bestandene kommissionelle Bachelorprifungen sowie nicht bestan-
dene kommissionelle Diplomprifungen kédnnen zweimal wiederholt wer-
den.

6. Bachelorarbeiten und Diplomarbeit

a.

Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende
ist zuldssig, wenn die Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert
beurteilbar bleiben.

Die Approbation der Diplomarbeit ist eine unabdingbare Voraussetzung
far die Zulassung zur kommissionellen Diplomprifung. Eine nicht appro-
bierte Diplomarbeit ist zur Korrektur und Wiedervorlage innerhalb einer
festzusetzenden Frist zurtickzuweisen.

Anléasslich der Ablieferung einer wissenschaftlichen Arbeit ist die Verfas-
serin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benlutzung der
abgelieferten Arbeit fur langstens funf Jahre nach der Ablieferung zu be-
antragen. Dem Antrag ist von der Leiterin oder dem Leiter des Lehr- und
Forschungspersonals bzw. FH-Kollegium stattzugeben, wenn die oder der
Studierende glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftli-
che Interessen der oder des Studierenden gefahrdet sind.
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11l. Besondere Bestimmungen

A.

Antrag

1.

Einreichung der Antrége bei der Geschéaftsstelle des FHR.

a. Vorlage in dreifacher Ausfertigung sowie in elektronischer Form als ein,
samtliche Antragsteile inkl. Anlagen umfassendes pdf-Dokument gemaR
Akkreditierungsrichtlinien idgF.

b. Ein von der Geschaftsfihrung des Antragstellers unterzeichnetes An-
tragsschreiben ist beizulegen.

c. Bei Austausch- oder Ergdnzungsseiten ist das Datum der Antragsversion
zu aktualisieren; ein Statusblatt ist beizulegen.

d. Die folgenden Anlagen der AR 2006 sind in den Antrag zu integrieren:
Anlage 4 in Abschnitt A, Anlagen 6 bis 10 in Abschnitt F, Anlage 11 in
Abschnitt I, Anlage 12 in Abschnitt J und Anlage 13 in Abschnitt L.

Angabe der Antragsdaten gem. Anlage 4. Im Anschluss an diese Angaben
ist ein ,Executive Summary“ zu verfassen, das max. 2 Seiten umfasst und
aus folgenden Inhalten besteht: Beschreibung der Zielsetzungen des Stu-
dienganges; Kurzbeschreibung der beruflichen Tatigkeitsfelder, des Qualifi-
kations- bzw. Kompetenzprofil und der curricularen Schwerpunkte.

Vorlage eines Auszugs aus dem Firmenbuch bzw. Vereinsregister falls der
Erhalter eine juristische Person privaten Rechts ist sowie Benennung jener
Personen, die Organfunktionen des Erhalters bekleiden.

Ein Antrag auf Verlangerung der Akkreditierung hat eine zusammenfassende
Darstellung der geanderten Antragsteile in Ubersichtlicher Form sowie eine
Darlegung zu enthalten, wie auf antragsrelevante Ergebnisse von abge-
schlossenen Evaluierungen reagiert wurde.

Verpflichtung des Erhalters, die ,Allgemeinen Bestimmungen“ im Zuge der
Beantragung sowie Durchfiihrung und Organisation des Studienbetriebes zu
bertcksichtigen.

Bedarf & Akzeptanz

1.

Antrag auf Akkreditierung und Verlangerung der Akkreditierung:

a. Bei der Erstellung der Analyse sind die Anforderungen gem. Anlage 2 zu
bericksichtigen.

b. Bei einem Antrag auf Akkreditierung muss die Analyse von einer geeig-
neten und vom Antragsteller unabhangigen Institution erstellt werden
und hat, unter Berucksichtigung der Geschlechterdifferenzierung, dem
Stand der quantitativen und qualitativen Sozialforschung zu entsprechen.

c. Bei einem Antrag auf Verldngerung der Akkreditierung kann die Analyse
vom Antragsteller selbst durchgefiihrt werden.

d. Die Analyse ist inklusive Anhang dem Antrag beizulegen und sollte 30
Seiten (ohne Anhang) nicht tberschreiten. Der Studie ist ein ,,Executive
Summary* voranzustellen, das maximal 3 Seiten umfasst.

e. Die Ergebnisse der Analyse sind im Antrag (vgl. Abschnitt 111.B.) zusam-
menfassend zu kommentieren. Dies gilt insbesondere auch fur die Er-
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2.

gebnisse von Absolventinnen-Analysen, wobei auch darzulegen ist, in
welcher Weise die Ergebnisse berucksichtigt wurden.

Antrag auf Akkreditierung im Zuge der Uberfilhrung bestehender Diplomstu-
diengange in das gestufte System:

a. Vorhandene Bedarf- und Akzeptanzanalysen sind zu aktualisieren, wobei
diese Aktualisierung auch vom Antragsteller selbst vorgenommen werden
kann (vgl. Abschnitt 111.B.). In diesem Fall ist die vorhandene Bedarf-
und Akzeptanzanalyse dem Antrag beizulegen.

b. Falls die Aktualisierung von einer unabhangigen Institution erstellt wird,
ist die aktualisierte Version der Bedarf- und Akzeptanzanalyse dem An-
trag beizulegen und im Antrag (vgl. Abschnitt 111.B.) zusammenfassend
zu kommentieren.

C. Entwicklungsteam

1.

Benennung der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges betrau-
ten Personen nach den Gruppen:

a. Personen mit wissenschaftlicher Qualifikation durch Habilitation oder
gleichwertige Qualifikation

b. Personen, die tUber den Nachweis einer fir den Studiengang relevanten
Berufstéatigkeit verfugen

c. Sonstige Personen

Die Lebenslaufe der wissenschaftlich und berufspraktisch qualifizierten Mit-
glieder des Entwicklungsteams gem. § 12 Abs 3 FHStG sind gem. Anlage 5
dem Antrag beizulegen. Die Vorlage der Lebenslaufe der sonstigen Mitglieder
des Entwicklungsteams ist nicht erforderlich.

Bezeichnung jener Lehrveranstaltungen (Titel, LV-Art, ECTS), die von den
wissenschaftlich und berufspraktisch qualifizierten Mitgliedern des Entwick-
lungsteams abgehalten werden.

a. Im Antrag auf Erst-Akkreditierung sind es je 2 Personen.
b. Im Antrag auf Verlangerung der Akkreditierung ist es je 1 Person.

Dem Antrag ist eine schriftliche Bestatigung der mindestens vier wissen-
schaftlich und berufspraktisch qualifizierten Mitglieder des Entwicklungs-
teams (vgl. 8 12 Abs 3 FHStG) beizulegen. Mit dieser schriftlichen Bestati-
gung ist zu dokumentieren, dass die Mitglieder des Entwicklungsteams an
der Konzeption der Antrage mitgewirkt haben. Jene Mitglieder des Entwick-
lungsteams, die im Studiengang lehren, haben dies ebenfalls mit einer Un-
terschrift zu bestatigen.

Darlegung, in welcher Weise die Autonomie des Entwicklungsteams gewahr-
leistet wird.

Der Lebenslauf der Leiterin oder des Leiters des Lehr- und Forschungsperso-
nals ist dem Antrag beizulegen. Falls diese Person zum Zeitpunkt der Vorla-
ge des Antrages noch nicht bekannt ist, ist der Lebenslauf nachzureichen.
Bei einem Wechsel der Leiterin oder des Leiters des Lehr- und Forschungs-
personals ist der Lebenslauf der Geschaftsstelle des FHR zu Ubermitteln.
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D. Studierende

1. Darlegung, in welcher Weise die Mitbestimmung der Studierenden gewahr-
leistet ist. Dies gilt auch in Bezug auf die Gestaltung, Durchfihrung und Um-
setzung der Ergebnisse der studentischen Lehrveranstaltungsbewertung.

2. Beschreibung der MaRnahmen zur Durchfihrung der studentischen Lehrve-
ranstaltungsbewertung sowie Darlegung, in welcher Weise die Bewertungs-
ergebnisse zur Weiterbildung der Lehrenden herangezogen werden.

3. Darlegung der Mallnhahmen zur Férderung der Durchlassigkeit des Bildungs-
systems von unten sowie der beruflichen Flexibilitat.

E. Berufliche Tatigkeitsfelder & Qualifikationsprofil

1. Bei konsekutiv angelegten Bachelor- und Masterstudiengédngen sind Diffe-
renzierungen zwischen den Studiengangsarten zu bertcksichtigen.

2. Beschreibung beruflicher Tatigkeitsfelder

a.

Auflistung der Kernbranchen und beispielhafte Nennung von Unterneh-
mens- bzw. Institutionstypen, in denen die Absolventinnen und Absol-
venten zum Einsatz kommen sollen.

Darstellung der beruflichen Positionen und Funktionen, welche die Absol-
ventinnen und Absolventen einnehmen bzw. ausiiben sollen.

Beschreibung der Aufgaben und Tatigkeiten, die von den Absolventinnen
und Absolventen realistischerweise ausgefiihrt werden kénnen.

3. Darstellung Qualifikationsprofil

a.

Beschreibung der erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen, um die
beruflichen Aufgaben und Tatigkeiten auf Hochschulniveau bewaéltigen zu
koénnen.

Dabei sind fachliche und methodische Kompetenzen sowie fachubergrei-
fende Qualifikationen zu berlcksichtigen.

F. Curriculum & Prufungsordnung

1. Angaben Curriculum und Modulbeschreibungen

a.
b.

Angabe der Curriculumsdaten gem. Anlage 6.

Darstellung des Curriculums gem. Anlage 7, wobei nur die obligatori-
schen Lehrveranstaltungen zu bericksichtigen sind. Fakultative Lehrver-
anstaltungen sind gesondert auszuweisen und in der Kalkulation zu be-
ricksichtigen.

Modularisierung des Curriculums gem. Anlage 8 und ubersichtliche gra-
phische Darstellung der Module.

Darlegung des Beitrags der Module zur Umsetzung der im Qualifikations-
profil definierten Kenntnisse und Kompetenzen gem. Anlage 9.

Beschreibung der Vorgangsweise zur Zuteilung von ECTS-
Anrechnungspunkten gem. Anlage 10, wobei Berufspraktika und Dip-
lomarbeiten analog zu Lehrveranstaltungen zu behandeln sind.

2. Darlegung von allfélligen Regelungen uber Ausnahmen von der Anwesenheit
bei Lehrveranstaltungen, wobei grundsatzlich Anwesenheitspflicht besteht.
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3. Berufspraktika Bachelor- und Diplomstudiengange

a. Darlegung der zeitlichen Organisation und Dauer des Berufspraktikums.
Das Berufspraktikum ist entweder als durchgéngiges Praxissemester
oder als eine Akkumulierung kurzerer Praxisphasen organisiert. Falls die
Dauer des Berufspraktikums mehr als 15 Wochen betragt, ist dies zu be-
grinden.

b. Beschreibung der MalBnahmen zur Auswahl, Qualifizierung, Betreuung
und Beurteilung der Berufspraktika. Das Ausbildungsziel des Berufsprak-
tikums hat sicher zu stellen, dass die Studierenden ihrem Qualifikations-
niveau entsprechend eingesetzt werden. Im Falle von Auslandspraktika
ist die Betreuung in geeigneter Weise sicherzustellen.

4. Berufspraktika Masterstudiengange

a. Falls Berufspraktika fur Masterstudiengdnge vorgesehen sind, ist das
ausschliefzlich bei 4-semestrigen Studiengangen moglich. Es gelten daftr
die folgenden Regelungen:

Beschreibung des Berufspraktikums als Praxisprojekt sowie Darle-
gung der curricularen Verankerung und wissenschaftlichen Betreuung
der Studierenden.

Darstellung der mit der Absolvierung des Praxisprojekts zu erwer-
benden methodisch-analytischen Kenntnisse und fachubergreifenden
Qualifikationen.

Darstellung der Forschungsschwerpunkte, in denen die Praxisprojek-
te stattfinden konnen.

Definition der fur die Auswahl der Praxisprojekte relevanten Zielset-
zungen und Qualitatsstandards.

Darstellung der Zusammensetzung der fur die Qualifizierung der Pra-
xisprojekte zustandigen Personengruppe.

Darlegung der Anforderungen an die verbindlich zu verfassenden
Projektberichte, die mit der Diplomarbeit verknupft werden kénnen.

Darstellung curricularer Alternativen, falls nicht ausreichend qualifi-
zierte Praxisprojekte akquiriert werden kdnnen.

5. Bachelorarbeiten

a. Beschreibung der Konzeption der Bachelorarbeiten, die im Rahmen von
Lehrveranstaltungen zu verfassen sind. Dabei sind die folgenden Rege-
lungen zu bertcksichtigen:

Bachelorarbeiten stellen keine Abschlussarbeit dar, sondern kénnen
etwa als Seminararbeiten oder theoretisch reflektierte Praktikums-
bzw. Projektberichte konzipiert sein.

Benennung der Lehrveranstaltungen, in denen die Bachelorarbeiten
zu verfassen sind, wobei auch Wahlmadglichkeiten fur die Studieren-
den vorgesehen werden kdénnen. In diesen Féllen sind die Bachelor-
arbeiten in der Curriculum-Matrix aus Grinden der Darstellung als
eigene Lehrveranstaltung auszuweisen.

In Bezug auf die Leistungsbeurteilung und Wiederholungsmdéglichkei-
ten gelten die Regelungen fur Lehrveranstaltungen gemaR Prufungs-
ordnung.
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6. Auslandssemester:

Darstellung der Vorgangsweise zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der
Curricula an den Partnerhochschulen sowie der Unterstitzungs- und Be-
treuungsmalnahmen

7. Prufungsordnung

a.

b.

Beschreibung der gemaly Curriculum-Matrix verwendeten Lehrveranstal-
tungsarten in Bezug auf Aufgabe, Ziel und Prufungsmodalitaten.

Prufungen kdnnen auch modulbezogen stattfinden. In Bezug auf die Leis-
tungsbeurteilung und Wiederholungsméglichkeiten von Modulen sind die
far Lehrveranstaltungen geltenden Regelungen gemaR Prifungsordnung
anzuwenden.

Angabe des Anteils der Lehrveranstaltungen mit immanentem Prufungs-
charakter.

Angabe in den Modulbeschreibungen, welche Lehrveranstaltungen bzw.
Module mit abschlieBender Prifung und welche Lehrveranstaltungen bzw.
Module mit immanentem Prifungscharakter beurteilt werden.

Aussagen zu Zielsetzung, Zeitrahmen, Themenfindung, Betreuung bzw.
Begutachtung sowie Begutachtungsfrist bei den Bachelorarbeiten und bei
der Diplomarbeit.

Aussagen Uber die Zusammensetzung der Prifungskommission und Pri-
fungssenate bei der kommissionellen Bachelor- und Diplomprifung.

G. Didaktisches Konzept

1. Didaktisches Konzept

a.

b.

Beschreibung der didaktischen MaRnahmen zur Umsetzung der im Quali-
fikationsprofil und Curriculum definierten Ausbildungsziele unter Beruck-
sichtigung folgender Grundséatze:

- Forderung der hochschulischen Fahigkeit zur selbstdndigen Bewer-
tung (= Kritik, Reflexion und Argumentation) von Zusammenhangen
- Gewabhrleistung der Berufspraxisorientierung

- Ausgewogene Gestaltung des Theorie-Praxis-Verhaltnisses sowie Ein-
satz von Lehr- und Lernformen, welche die Verbindung von prakti-
schen Lernerfahrungen mit abstrakten Lehrinhalten erméglichen

- Vorbereitung der Studierenden auf die Anfertigung wissenschaftlicher
Arbeiten sowie Vermittlung von Methoden und Techniken des Ler-
nens und Problemlésens

- Forderung der Selbstorganisation der Studierenden und des Erwerbs
sozial-kommunikativer Kompetenzen

- Vermittlung der Fahigkeit, Losungen begrinden und vertreten zu
kénnen

Berufsbegleitend organisierte Studiengédnge oder Studiengangsteile

- Darlegung, in welcher Form die berufliche Erfahrung der Studieren-
den didaktisch bertcksichtigt wird. Dies gilt insbesondere auch fur
»Zielgruppenspezifisch organisierte® Studiengange, deren wissen-
schaftliches und didaktisches Konzept auf Berufserfahrung aufbaut.

- Angabe der Verteilung der Prasenzphasen im Semesterverlauf
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2. Im Falle des Einsatzes von E-Learning sind Angaben zu didaktischen, techni-
schen, organisatorischen und finanziellen Aspekten zu machen. Dabei sind
die Inhalte der Checkliste gem. Anlage 3 zu beachten.

H. Zugangsvoraussetzungen

1. Bachelor- und Diplomstudiengange

a.

Benennung der Pflichtfacher von Studienberechtigungsprufungen fur
universitare Studienrichtungen, die fir den FH-Studiengang als Zu-
gangsvoraussetzung gelten. Es sind weiters jene Studienrichtungen zu
nennen, welche die geforderten Pflichtfacher in der angegebenen Kombi-
nation vorsehen.

- Studienberechtigungsprifungen, denen der Nachweis der geforder-
ten Fremdsprache Uberhaupt oder im verlangten Niveau mangelt,
kénnen mit der MalRgabe als geeignet benannt werden, dass die ge-
forderten Fremdsprachenkenntnisse spatestens zum Zeitpunkt des
Studienbeginns nachzuweisen sind.

Darstellung der fur den FH-Studiengang relevanten einschlagigen berufli-
chen Qualifikationen nach Lehrberufsgruppen, Berufsbildenden Mittleren
Schulen und Sonstigen Qualifikationen.

- Bezeichnung der fur notwendig erachteten Zusatzprifungen, die sich

hinsichtlich Inhalt und Anspruchsniveau an den genannten Prifungs-
fachern der Studienberechtigungsprifungen zu orientieren haben.

- Darlegung, welche Zusatzprifungen bis zu welchem Zeitpunkt des
Studiums nachzuweisen sind.

2. Masterstudiengange

a. Benennung der Fachrichtungen der relevanten Bachelor- und gleichwer-

tigen postsekundaren Bildungsabschlisse, wobei das vorausgesetzte
fachliche Niveau bestimmter Kernfachbereiche durch die Angabe des
Mindestumfangs (ECTS) zu konkretisieren ist.

Unter Bericksichtigung des zulassigen Arbeitsaufwandes von 30 Anrech-
nungspunkten pro Semester ist es mdéglich, fur die Studierenden unter-
schiedlicher Zugangsgruppen im Rahmen des Curriculums niveauausglei-
chende Pflichtmodule festzulegen. In diesem Fall ist darzustellen, welche
Pflichtmodule bzw. Anrechnungen fir die Studierenden unterschiedlicher
fachlicher Zugangsgruppen vorgesehen sind.

3. Zielgruppenspezifische Studiengange

a.

Benennung der einschlagigen Berufsbildenden Hoheren Schule oder
postsekundaren Bildungseinrichtung.

Bezeichnung der mindestens dreijahrigen einschlagigen Berufspraxis.

Erlauterung, inwiefern die vorausgesetzte Berufserfahrung die Reduktion
der Studiendauer um bis zu zwei Semester rechtfertigt.

I. Aufnahmeordnung

1. Angabe der Studienplatze gem. Anlage 11.

2. Darstellung der Stufen des Aufnahmeverfahrens von der Bewerbung bis zur
Aufnahme.
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Bei gemischt organisierten Studiengangen ist darzulegen, welche Teile
der Aufnahmeordnung fur welchen Organisationsform-Teil gelten.

Nachvollziehbare Darlegung der Auswahlkriterien und deren Gewichtung
(ggf. je Bewerbungsgruppe oder Organisationsform-Teil differenziert).

Wird von Aufnahmegesprachen Abstand genommen, ist dies zu begrin-
den.

Darstellung der Einteilung der Bewerbungsgruppen unterschiedlicher
Vorbildung bei Bachelor- und Diplomstudiengangen, wobei zumindest ei-
ne Gruppe mit Bewerberinnen und Bewerbern mit einschlagiger berufli-
cher Qualifikation zu bilden ist (z.B. allgemeine Universitatsreife AHS
und/oder BHS, einschlagige berufliche Qualifikation, etc.). Dabei ist fest-
zuhalten, dass die Bewerbungsgruppen aliquot auf die Zahl der Aufnah-
mepléatze reduziert werden.

3. Falls eine Kaution eingehoben wird, ist deren Hohe anzugeben, wobei die
Kaution spéatestens nach dem ersten Semester zuriickzuzahlen ist.

4. Beschreibung der Anerkennungsmodalitaten im Zusammenhang mit der An-
rechnung nachgewiesener Kenntnisse.

J. Lehr- u. Forschungspersonal & Angewandte F&E

1. Lehr- und Forschungspersonal

a.

C.

Darlegung, in welcher Weise das Lehr- und Forschungspersonal tGber eine
den Hochschulen entsprechende Autonomie verfugt. Die Ausubung von
Erhalter-Funktionen ist mit einer Lehrtatigkeit an einem der FH-
Studiengange desselben Erhalters nicht vereinbar.

Benennung der Leiterin oder des Leiters.

- Nachweis, dass die fur die Leitung vorgesehene Person facheinschla-
gig qualifiziert und hauptberuflich am Studiengang tétig ist. Als aka-
demische Mindestanforderung gilt der Abschluss eines Master- oder
Diplomstudiums an einer Hochschule bzw. eine gleichzuhaltende wis-
senschaftliche und kunstlerische Qualifikation.

- Masterstudiengange kdnnen auch von Personen geleitet werden, die
bereits einen fachlich mit dem Masterstudiengang zusammenhan-
genden Bachelorstudiengang desselben Erhalters leiten. In allen an-
deren Fallen ist die studiengangsubergreifende Leitung von fachver-
wandten Studiengangen eines Erhalters durch eine Person zu be-
grinden.

Personalausstattung

- Festlegung der Lehrverpflichtung der hauptberuflichen Mitglieder des
Lehr- und Forschungspersonals sowie Darlegung der MalRnahmen zur
Unterstitzung des Lehr- und Forschungspersonals fur die Durchfih-
rung von F&E (z.B. Gewichtung von Lehr- und Forschungstéatigkeit)

- Nachweis gem. Anlage 12, wie der in der Curriculum-Matrix ermit-
telte Lehraufwand abgedeckt wird.

- Darlegung der erforderlichen wissenschaftlichen und berufsprakti-
schen Qualifikationen sowie didaktischen Erfahrungen der haupt- und
nebenberuflichen Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals so-
wie Beschreibung der Auswahlverfahren.

18



AR 2010, Version 1.1

Angewandte Forschung & Entwicklung. Bei konsekutiv angelegten Bachelor-
und Masterstudiengangen sind Differenzierungen zwischen den
Studiengangsarten zu berucksichtigen.

a. Angaben in Bezug auf die fachhochschulische Einrichtung

- Beschreibung der Forschungsgebiete und -schwerpunkte sowie Do-
kumentation der infrastrukturellen Ausstattung.

- Beispielhafte Darlegung bestehender Kooperationen mit F&E-
Einrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen im In- und Aus-
land sowie mit Unternehmen (insbesondere KMU).

- Exemplarische Darstellung von Ergebnissen angewandter F&E (Do-
kumentation in Form von Patenten, Publikationen und Berichten; In-
formationen Uber eine allféllige wirtschaftliche Umsetzung).

b. Angaben in Bezug auf den Studiengang

- Darlegung, in welcher Weise der Studiengang und die Mitglieder des
Lehr- und Forschungspersonals in die Forschungsgebiete und —
schwerpunkte eingebunden sind.

- Beschreibung, in welcher Weise Methoden und Ergebnisse der F&E in
die Lehre einflieBen. Bei Master- und Diplomstudiengédngen sind auch
die organisatorische Einbindung der Studierenden in die F&E-
Aktivitaten unter Anleitung der Lehrenden sowie die praktische
Durchfiihrung im Rahmen von Projekten, Praktika und Diplomarbei-
ten darzustellen.

K. Raum- und Sachausstattung

1.

Darstellung, in welcher Weise der im Vollausbau erforderliche Raumbedarf
far den Studiengang unter Berlcksichtigung der Anzahl der Studienplatze je
Studienjahr, des Curriculums und der GruppengrdfRen vorhanden ist.

a. Falls der Raumbedarf fir den Studiengang durch einen Neubau abge-
deckt werden soll, ist anhand des Bauzeitplanes und des Standes des
Verfahrens, der Kostenschatzung und des Finanzierungsplanes darzule-
gen, weshalb mit der Verfugbarkeit der erforderlichen Raume zum jewei-
ligen Zeitpunkt gerechnet werden kann.

Qualitative und quantitative Darstellung der fur die Erreichung der Ausbil-
dungsziele des Studienganges erforderlichen Sachausstattung. Es muss er-
kennbar sein, welche nicht vorhandene Sachausstattung bis zu welchem
Zeitpunkt benétigt wird.

L. Kalkulation und Finanzierung

1.

Nachweis der Kalkulation und der Finanzierung gem. Anlage 13.

a. Die aktuelle Inflationsabgeltung in der Hohe des Mittelwertes der von
den Wirtschaftsforschungsinstituten WIFO und IHS verlautbarten lang-
fristigen Inflationsprognosen ist anzusetzen.

Die Betrage sind vollsténdig bis zur Einserstelle anzugeben.

c. Die Finanzierungszusage der angefiihrten Finanzierungsstellen ist vorzu-
legen.

d. Sofern Studienbeitrage eingehoben werden, sind diese in den entspre-
chenden Tabellen unter ,Sonstige Einnahmen* anzugeben.
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1V. Anhang
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Anlage 1: Studiengangsprofile

1. Merkmale eines praxisorientierten Bachelorstudienganges:

a.

Relevantes Fachwissen in den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und
methodisch-analytische Kenntnisse, durch welche die Fahigkeit zur selb-
standigen Bewertung und Argumentation von fachlichen und fachiber-
greifenden Zusammenhangen gefdrdert werden sollen.

Spezialisierungsmdglichkeiten im Rahmen von Wahlpflichtmodulen.

Berufsrelevante fachibergreifende Qualifikationen wie beispielsweise ei-
genverantwortliche und selbstandige Problemldsungs- und Entschei-
dungskompetenz; Fahigkeit, Wissen und Informationen zu filtern, zu
verdichten und zu strukturieren; Fahigkeit, eigenverantwortlich
weiterzulernen.

Integriertes Berufspraktikum im Ausmal von ca. 6 bis 15 Wochen.

Anfertigung von mind. 2 eigenstandigen schriftlichen Arbeiten im Rah-
men von Lehrveranstaltungen (Bachelorarbeiten), durch welche die Fa-
higkeit nachzuweisen ist, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein ausbil-
dungsrelevantes Problem selbstandig nach wissenschaftlichen Methoden
bearbeiten zu kénnen.

2. Merkmale eines praxisorientierten Masterstudienganges:

a.

Masterstudiengange bauen auf einem absolvierten Bachelorstudium auf
und dienen der schwerpunktmaligen Vertiefung bzw. Spezialisierung
(Typ ,Genuin“) oder Erweiterung der vorhandenen Kompeten-
zen/Qualifikationen (Typ ,,Hybrid").

Relevantes Fachwissen in den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und
methodisch-analytische Kenntnisse, durch welche die Fahigkeit zur selb-
standigen Bewertung und Argumentation von fachlichen und fachiber-
greifenden Zusammenhéangen gesteigert werden sollen.

Die Vermittlung dieser wissenschaftlichen und methodischen Grundlagen
muss sich in Bezug auf den Grad der Tiefe und der Komplexitat von Ba-
chelorstudiengangen unterscheiden.

Vermittlung von berufsrelevanten und hochschultypischen, fachtbergrei-
fenden Qualifikationen wie:

- Fahigkeit, das erworbene Wissen und Verstandnis eigenstandig zu
erweitern und ohne Anleitung auf neue oder unbekannte Situationen
anzuwenden

- F&ahigkeit zu souverdnem Umgang mit den erworbenen Kompeten-
zen, welche die klare und nachvollziehbare Argumentation gegeniber
Expertinnen und Experten sowie Laien erméglicht

- Fahigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln im Berufsfeld in gleich-
berechtigter Kooperation mit fachfremden Entscheidungsebenen

- Steigerung der Fahigkeit zur selbstdndigen Konzeption, Planung und
Durchfiihrung von berufsfeldspezifischen Problemldsungen

- Anfertigung einer Diplomarbeit, durch welche die F&higkeit zu wis-
senschaftlichem Arbeiten und zu forschungsgeleitetem Weiterlernen
nachgewiesen werden soll.
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3. Merkmale eines praxisorientierten Diplomstudienganges:

a.

Relevantes Fachwissen in den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und
methodisch-analytische Kenntnisse, durch welche die Fahigkeit zur selb-
stdndigen Bewertung und Argumentation von fachlichen und fachuber-
greifenden Zusammenhéangen gefdrdert werden sollen.

Spezialisierungsmdoglichkeiten im Rahmen von Wahlpflichtmodulen

Berufsrelevante fachibergreifende Qualifikationen wie beispielsweise ei-
genverantwortliche und selbstandige Problemldsungs- und Entschei-
dungskompetenz; Fahigkeit, Wissen und Informationen zu filtern, zu
verdichten und zu strukturieren; Fahigkeit, eigenverantwortlich
weiterzulernen.

Integriertes Berufspraktikum im Ausmal von ca. 6 bis 15 Wochen.
Vermittlung von hochschultypischen, fachibergreifenden Qualifikationen
wie beispielsweise Fahigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln im Be-
rufsfeld in gleichberechtigter Kooperation mit fachfremden Entschei-
dungsebenen sowie Steigerung der Fahigkeit zur selbstandigen Konzep-
tion, Planung und Durchfihrung von berufsfeldspezifischen Probleml6-
sungen.

Anfertigung einer Diplomarbeit, durch welche die Fahigkeit zu wissen-
schaftlichem Arbeiten und zu forschungsgeleitetem Weiterlernen nach-
gewiesen werden soll.
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Anlage 2: Bedarf- und Akzeptanzanalyse

1. Anforderungen an die Erstellung der Bedarf- und Akzeptanzanalyse fiir einen
Antrag auf Akkreditierung:

a.

Bedarfanalyse

Darlegung makrodkonomischer Kennzahlen (wie z.B. wirtschaftliche
Entwicklung, sektorale Beschéftigungs- und Arbeitslosenquoten, Ar-
beitsangebot) in den fir den Studiengang relevanten Kern- und Se-
kundérbranchen unter Beriucksichtigung der festzulegenden geogra-
phischen Einheit.

Qualitative Erhebung (Expertlnnen-Interviews mit Arbeitsmarktex-
pertinnen und Personalverantwortlichen relevanter Unternehmen
bzw. Organisationen) der Beschéftigungstrends und Arbeitsmarkt-
chancen der Absolventlinnen unter Berlcksichtigung des Qualifikati-
onsprofils.

AbschlieRende Bewertung der Arbeitsmarktchancen der Absolventin-
nen unter Berucksichtigung von Entwicklungstrends, Beschéftigungs-
potentialen und der koharenten Bildungsangebote.

Akzeptanzanalyse

Beschreibung der — gegebenenfalls auch grenziberschreitenden —
geographischen Region, die als Einzugsgebiet fur den beantragten
Studiengang relevant ist.

Die koharenten, postsekundaren Bildungsangebote (allg. Universi-
tatsreife und mind. dreijdhrige Ausbildungsdauer) in der Uberregional
zu definierenden geographischen Einheit sind darzulegen.

Darstellung der Anzahl der Studienanfangerinnen und Studienanfan-
ger an koharenten universitaren Studienrichtungen sowie der Anzahl
der Bewerberinnen und Bewerbern an kohérenten FH-Studiengdngen
Uber einen Zeitraum der letzten 4 Jahre.

Quantitative Angaben uUber die den jeweiligen Zugangsvoraussetzun-
gen fur Bachelor-, Master- und Diplomstudiengange entsprechenden
Gruppen von potentiellen Bewerberlnnen.

Prognose der Bewerberlnnen auf der Basis des ermittelten Studie-
renden-Potentials fur den angestrebten Genehmigungszeitraum.

2. Anforderungen an die Bedarf- und Akzeptanzanalyse fir einen Antrag auf
Verlangerung der Akkreditierung:

a.

Bedarfanalyse fur einen Studiengang, der noch nicht tUber zwei Absol-
ventlnnen-Jahrgange verfiugt:

Interpretation der Ergebnisse der Bedarfanalyse des vorausgegange-
nen Antrages, wobei Anderungen in den beruflichen Einsatzméglich-
keiten und relevanten Kern- bzw. Sekundarbranchen sowie Abwei-
chungen von den prognostizierten Daten zu erldutern sind.

Falls Berufspraktika durchgefuhrt werden, sind exemplarische Anga-
ben in Bezug auf Akzeptanz, Feedback von Studierenden und Unter-
nehmen, etc. anzufuhren.

Bedarfanalyse fur einen Studiengang, der bereits Uber mindestens zwei
Absolventlnnen-Jahrgange verfugt:

Eine Absolventinnen-Analyse ist durchzufuhren. Diese Analyse soll
zumindest die Punkte Berufstatigkeit der Absolventlinnen, Relevanz
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des Fachhochschulstudiums fiur die derzeitige Berufstatigkeit und Be-
rufseinstiegsphase der Absolventlnnen umfassen sowie eine zusam-
menfassende Bewertung der Studieninhalte durch die Absolventin-
nen in Bezug auf ihre derzeitige berufliche Situation zum Inhalt ha-
ben.

Ein Feedback von Unternehmen bzw. Organisationen, die Absolven-
tlnnen eingestellt haben, ist einzuholen. Die Ergebnisse sind nach-
vollziehbar darzustellen und zu kommentieren.

Interpretation der Ergebnisse der Bedarfanalyse des vorausgegange-
nen Antrages im Hinblick auf die Ergebnisse der Absolventinnen-
Analyse und der Riuckmeldungen der Unternehmen bzw. Organisatio-
nen.

c. Akzeptanzanalyse:

Die Ergebnisse der Akzeptanzanalyse fur den vorausgegangenen An-
trag sind riuckblickend zu analysieren. Gravierende Abweichungen
aufgrund der verfligbaren Ist-Daten sind zu erlautern.

Die Relation Bewerberlnnen / Aufgenommene / Aufnahmeplatze tber
den Zeitraum der letzten vier Jahre ist vorzulegen und zu kommen-
tieren.

Wahrend des Akkreditierungszeitraumes gegebenenfalls neu ent-
standene koharente Bildungsangebote sind darzustellen und zu
kommentieren.
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Anlage 3: E-Learning

1. Didaktische, technische, organisatorische und finanzielle Aspekte von E-
Learning:

a.

Beschreibung der didaktischen Ziele (z.B. Steigerung der Selbstlernfa-
higkeit, Intensivierung von Ubungen, Foérderung berufstatiger Studie-
render etc.) sowie der verwendeten Lehr- und Lernmodelle (z.B. reines
E-Learning, Blended Learning, traditionelle Lehrveranstaltung mit E-
Learning-Unterstitzung, Virtuelles Klassenzimmer).

Beschreibung, in welcher Weise E-Learning, Prasenzphasen und die indi-
viduelle Betreuung der Studierenden zusammenwirken.

Darstellung, in welcher Weise sichergestellt wird, dass die Lernenden am
Ende einer E-Learning-Lektion Uberprifbare Kompetenzen erworben ha-
ben.

Darstellung der Schritte zur Implementierung von E-Learning in den
Studienbetrieb sowie zur Entwicklung der Contents unter Beriicksichti-
gung didaktischer Grundsatze wie z.B. Interaktivitat, Visualisierung, Si-
mulation, Anwendungsaufgaben mit automatisierter Uberpriufung und
Ruckmeldung.

Bezeichnung der eingesetzten Tools, Technologien, Plattformen bzw.
Lehr- und Lernumgebungen unter Berlcksichtigung der erforderlichen
Systemvoraussetzungen.

Darlegung, in welcher Weise die Lehrenden und Studierenden auf den
Umgang mit E-Learning unter Beriicksichtigung software-technischer
und didaktischer Elemente vorbereitet werden.

Darlegung, in welcher Weise eine Qualitatsbewertung bzw. -sicherung
realisiert wird.

Ausweis des fur den Einsatz von E-Learning erwarteten Aufwandes in
der Kalkulation. Dabei sind einmalige Kosten (Beschaffung und Imple-
mentierung der Technik, Schulung etc.) sowie laufende Kosten (Lizenz-
gebuhren, Contententwicklung, Personal, Wartung etc.) zu berucksichti-
gen.
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Allfalliger Kommentar

Antragsversion
(Datum: TT.MM.JJ3J)

Bsp:

01.01.2005

Bsp: Version 1.0

Antragsart
(A, 1.V, 2.V, usw.)

Bsp:
Bsp:

Antrag auf Akkreditierung

2. Antrag auf Verlangerung der Akkreditierung

Studiengangs-
bezeichnung

Bsp:

Informatik

Studiengangsart
(Langform geméaR FHR)

Bsp:

FH-Bachelorstudiengang

Organisationsform
(VzZ, BB, VZ+BB, ZG)

Bsp:

VZ+BB

Bsp: BB erst ab 2007/08

Akademischer Grad
(Langform geman FHR)

Bsp:

Bachelor of Science in Engineering

Fordersatz

= Bsp: 6.904,00
(gemaR BMBWK)
Studienbeitrage . .
: Bsp: ab 2007/08
(ja/nein) Bsp: ja sp: al /!
Bundesland Bsp: Vorarlberg StraRe |Bsp: Achstraflle 1
PLZ Bsp: 6850 Oort Bsp: Dornbirn
Telefon Bsp: 05572 / 203 364 - 54 Fax Bsp: 05572 / 203 364 - 70
Email Bsp: informatik-info@fh- URL Bsp: www.fhv.at
vorarlberg.ac.at
) Auskunftsperson
Leiterln Lehr- u. Forschungspers. e e ST
Vorname
Nachname
Geschlecht

Akademischer Grad

Berufstitel

Telefon

Mobil

Fax

Email
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Anlage 5: Lebenslauf Entwicklungsteam

Lebenslauf Entwicklungsteam

Angaben zur Person

Nachname(n) [Nachname(n)]

Vorname(n) [Vorname(n)]

Adresse(n) [StralRe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat]
Telefon

E-mail

|Staatsangeh6rigkeit(en) |

|Geburtsdatum |[Tag, Monat, Jahr] |

|Gesch|echt |

Berufserfahrung

Datum

[Mit der am kirzesten zurickliegenden Berufserfahrung
beginnen und fiur jeden relevanten Arbeitsplatz separate
Eintragungen vornehmen.]

Beruf oder Funktion

Wichtigste Tatigkeiten und
Zustandigkeiten

Name und Adresse des
Arbeitgebers

Téatigkeitsbereich oder Branche

Schul- und Berufsbildung

Datum

[Mit der am kirzesten zuruickliegenden MalRnahme beginnen
und fur jeden abgeschlossenen Bildungs- und
Ausbildungsgang separate Eintragungen vornehmen.]

Bezeichnung der erworbenen
Qualifikation

Name und Art der Bildungs-
einrichtung

Personliche Fahigkeiten und

Kompetenzen

Muttersprache(n)

Sonstige Sprache(n)

Sonstige Fahigkeiten und
Kompetenzen

Anlagen

[Gegebenenfalls Anlagen auflisten]
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(Je nach Organisationsform des Studienganges sind die Spalten "VZ" oder "BB" oder "VZ"+"BB" zu befillen.)

vz

BB

Allfalliger Kommentar

Erstes Studienjahr
[GARNVANINY)

Bsp: 2005/06

Bsp: 2005/06

Regelstudiendauer

(Anzahl Semester) Bsp: 6 Bop: ©
(P(:(Ieiscarr‘:t_si}”/nvrie aller Sem.) Bsp: 113 Bop: 190
;\e/;r\:\g;::fglvg:l?enanzahl) Bsp: 15 Bep: 17
(P(Sf::iscar:t_slzl\rfine aller Sem.) Bsp: 1695 Bsp: 1695
Pflicht-ECTS Bsp: 180 Bsp: 180

(Gesamtsumme aller Sem.)

WS Beginn ) )

(Datum, Anm.: ev. KW) Bsp: 15.10.JJ3J | Bsp: 1.10.J34J

WS Ende ) )

(Datum, Anm.: ev. KW) Bsp: 31.1.JJ3J | Bsp: 31.1.J31]

SS Beginn ) )

(Datum, Anm.: ev. KW) Bsp: 1.2.3J3] Bsp: 1.2.3J3

SS Ende ) :

(Datum, Anm.: ev. KW) Bsp: 31.6.J33) Bsp: 14.7.333

WS Wochen Bsp: 18 Bsp: 20

SS Wochen Bsp: 18 Bsp: 20

Verpflichtendes Bsp: Im BB-Teil ist ein
Auslandssemester Bsp: 4 Bsp: - Auslandssemester nicht verpflichtend,

(Semesterangabe)

jedoch im 5. Semester moglich.

Unterrichtssprache
(Angabe)

Bsp: Deutsch

Bsp: Deutsch

Bsp: 6 LV kénnen in Englisch abgehalten

werden.

Berufspraktikum
(Semesterangabe, Dauer in
Wochen je Semester)

Bsp: 5. Sem.,
15 Wochen

Bsp: Nur falls
keine
facheinschlagige
Berufstatigkeit
gegeben ist

Resultiert aus Uberfuihrung o. Integration des/der Stg
(StgKz; nur im Fall einer Uberfiihrung o. Zusammenfiihrung

relevant)

Bsp: 0005 und 0006
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Anlage 7: Curriculum-Matrix

Curriculum-Matrix (Beispiel: Masterstudiengang)

|1. Semester |

LV-Nr |LV-Bezeichnung LV sws | Anzant | sws| awvs | modul| EcTs
Typ Gruppen
AUD1V |Algorithmen und Datenstrukturen | VO 2 1 2 30 AUD 3
AUD1U [Algorithmen und Datenstrukturen | UE 2 3 6 90 AUD 3
BZE1V [EinflUhrung in die Biologie 1LV 3 1 3 45 BZE 5
GCH1U |Chemische Grundlagen LB 1 3 3 45 GCH 2
Summenzeile: 24 XX XXX 30
LVS = SummeSWS*LV-Wochen 360
|2. Semester |
. LV-
LV-Nr [LV-Bezeichnung Typ SWS ASWS | ALVS | Modul| ECTS
AUD2V _|Algorithmen und Datenstrukturen | VO 2 1 2 AUD 2,5
AUD2U [Algorithmen und Datenstrukturen | UE 2 3 6 90 AUD 3,5
GBP2U |Grundlagen der Biophysik VO 2 1 2 30 GBP 3
BSY2U [Betriebssysteme 1 UE 2 3 6 90 BSY 4
Summenzeile: 24 XX XXX 30
LVS = SummeSWS*LV-Wochen 360
|3. Semester |
LV-Nr |LV-Bezeichnung LV- 1 sws | An2a 1 asws| Alvs | Modul| EcTs
Typ Gruppen
Summenzeile: 30
LVS = SummeSWS*LV-Wochen
|4. Semester |
LV-Nr |LV-Bezeichnung L= 1 sws | An2a 1 asws| ALvs | Modul| ECTs
Typ Gruppen
Summenzeile: 30
LVS = SummeSWS*LV-Wochen
Summe Uber alle Semester XXX XXX 240
Summe Uber alle Semester XXXX
Abkurzungen
LV Lehrveranstaltung
LVS Lehrveranstaltungsstunde(n)
ALVS Angebotene LVS
SWS Semesterwochenstunde(n)
ASWS |Angebotene SWS
ECTS ECTS-Anrechnungspunkte
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Anlage 8: Modulbeschreibung

Modulbeschreibung

Modulnummer: Modultitel: Umfang:
AUD12 Algorithmen und Datenstrukturen 12 ECTS
Studiengang Diplom Bioinformatik
Lage im Curriculum 1. und 2. Semester
Zuordnung zu den Teilgebieten Technische Facher
Niveaustufe Einfuhrung
Vorkenntnisse Keine
Geblockt Nein
Kreis d. Teilnehmerlnnen Anfangerinnen
Beitrag zu nachfolgenden Modulen [Voraussetzung fur Modul Data Engineering | bis 11
Biicher: xxxxx
Literaturempfehlungen
Fachzeitschriften: yyyyy
Die Absolventin/der Absolvent besitzt detaillierte Kenntnisse Uber

Kompetenzerwerb

Programmierparadigmen (speziell das prozedurale und das objektorientierte|
Paradigma), Uber Spezifikations- und Entwurfstechniken, (Standard-)|
Algorithmen und statische sowie dynamische Datenstrukturen und kann diese|
in exemplarisch ausgewahlten Programmiersprachen und
Programmierumgebungen implementieren. Sie/er kennt Methoden fur den
Vergleich von Algorithmen und Datenstrukturen insbesondere auch durch
verschiedene Verfahren der Komplexitatsanalyse.

Titel der Lehrveranstaltung

Algorithmen und Datenstrukturen |

Umfang

6 ECTS

Lage im Curriculum

1. Semester

Lehr- und Lernformen

3 ECTS Vorlesung, 3 ECTS Ubung

Prufungsmodalitaten

VO: LV-abschlieRende Prufung; UE: LV-immanenter Prufungscharakter

Lehrinhalte

Einflhrung, Grundbegriffe und Darstellungsformen; Struktur und Entwurf;
Algorithmen mit Gedachtnis; Spezifikation von Algorithmen; elementare|
Datentypen, statische Datenstrukturen (ein- und mehrdimensionale Felder,
Verbunde), dynamische Datenstrukturen (lineare Listen, B&aume und
Suchbaume); rekursive Algorithmen, Standardalgorithmen | (Suchen und
Sortieren), Komplexitatsanalyse. In der Ubung zu Beginn eine Einfiihrung in
die Programmierung und dann synchron zur Vorlesung praktische
Behandlung der Lehrinhalte.

Titel der Lehrveranstaltung

Algorithmen und Datenstrukturen 11

Umfang

6 ECTS

Lage im Curriculum

2. Semester

Lehr- und Lernformen

2,5 ECTS Vorlesung, 3,5 ECTS Ubung

Prufungsmodalitaten

VO: LV-abschlieRende Prufung, UE: LV-immanenter Prufungscharakter

Lehrinhalte

Standardalgorithmen 1 (Pattern Matching und kombinatorische
Algorithmen), Scanning und Parsing; Grundlagen der Computergraphik;
Grundlagen der objektorientierten Programmierung. In der Ubung zu Beginn
eine Einfuhrung in die Programmierung und dann synchron zur Vorlesung
praktische Behandlung der Lehrinhalte.
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Anlage 9: Beitrag Module Zielumsetzung

Beitrag Module zur Zielumsetzung
(Beispiel Diplomstudiengang)

ECTS %
Wissenschaftliche Grundlagen + Methoden 120 50
Modul ["Bezeichnung”] 10
Modul ["Bezeichnung”] 10
Modul ["Bezeichnung™] 10
Modul ["Bezeichnung"] 13
Modul ["Bezeichnung"] 12
Modul ["Bezeichnung"] 14
Modul ["Bezeichnung™] 12
Modul ["Bezeichnung”] 12
Modul ["Bezeichnung”] 11
Modul ["Bezeichnung"] 16
Exemplarische Wahlpflichtfacher 48 20
Modul ["Bezeichnung"] 16
Modul ["Bezeichnung"] 16
Modul ["Bezeichnung"] 16
Fachubergreifende Qualifikationen 48 20
Modul ["Bezeichnung”] 12
Modul ["Bezeichnung”] 12
Modul ["Bezeichnung™] 12
Modul ["Bezeichnung"] 12
Pflichtpraktikum 24 10
Summe 240 100
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Anlage 10: ECTS Umrechnung
ECTS Umrechnung (Beispiel)
LV- Workload (h)
Dauer
LV-Typ Abk. SWS 1| ECTS |Wochen VOT= TNaCNDET -
LV (h) 7S
em ges. |Anwes. LV
il Dyeisfianc
Vorlesung VO 1 0,75 1,5 15 38 11 26
Seminar SE 1 0,75 2 15 50 11 39
Integrierte

Lehrveranstaltung

Ubung

Proseminar

Projektseminar

Seminar

Je nach Arbeitsaufwand einer Lehrveranstaltung kann es in der Curriculum-Matrix bei einzelnen
Lehrveranstaltungen zu Abweichungen von dieser Tabelle kommen.

! Unter der Annahme, dass eine LV-Einheit 45 Minuten entspricht.
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Anlage 11: Studienplatzdaten

Studienplatzdaten
(Je nach Organisationsform des Studienganges sind die Spalten "VZ" oder "BB" oder "VZ"+"BB" zu befillen.)

Fixe Aufnahmeplatze je Studienjahr

NNNRVANN NNNNEEYANFSEE BN NN P AN PR BN NN IV AN IR BN N NN ISV A N
\4 BB \V/4 BB A4 BB AV BB vz BB
ins 1. Semester 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30
ins 3. Semester
(nur falls vorgesehen)
Summe 80 80 80 80 80

Ubernommene ""Ubertritte-Studienplatze' von iUibergefiihrten oder integrierten Studiengangen
(Auszufullen nur falls der Stg aus einer Uberfiihrung (Dipl zu Bakk/Mag) oder einer Zusammenfihrung
resultiert und falls Ubertritte von Studierenden vomauslaufenden Stg in den neuen Stg vorgesehen sind.)

NANNVARISY
vom Stg Bsp: 0005 Bsp: 0006
\V/4 BB VzZ BB
vom 2. ins 3. Sem. 20 20 30 15
vom4.ins 5. Sem. 20 20

Studienplatze je Studienjahr (Unter Beriicksichtigung der "Ubertritte-Studienplatze".)

NNRRVANIY 3331 /3o | 3III2/30iz | JIII3/I3is | JIIIs/IIs

\V/4 BB \V/4 BB \Y/4 BB \V/4 BB \V/4 BB
1. Jahrgang 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30
2. Jahrgang 50 35 50 30 50 30 50 30 50 30
3. Jahrgang 20 20 50 35 50 30 50 30 50 30
Summe 120 85 150 95 150 90 150 90 150 90
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Anlage 12: Lehrpersonal - Lehraufwand

Lehrpersonal - Lehraufwand

Studienjahr

X/ X+1

X+1 / X+2 X+2 / X+3 X+3 / X+4 X+4 / X+5

Anzah!®

VZ-A?

ASWS! |Anzahl| vz-A | ASWS|Anzahl| VZ-A | ASWS|Anzahl| VZ-A [ ASWS|Anzahl| VZ-A | ASWS

Stg-Leitung

HB-Lehrende

NB-Lehrende

Sonstige

Summe

! Die Summe der ASWS ist eine GroRe, die aus der Curriculum-Matrix tbernommen wird (vgl. Anlage 7).

23 Beispiel
1. Semester
Lehrperson A
Lehrperson B
Lehrperson C
Lehrperson D
Summe

2. Semester
Lehrperson A
Lehrperson B
Lehrperson E
Lehrperson F
Lehrperson G
Summe
Gesamt

4 ASWS
6 ASWS
5 ASWS
4 ASWS
19 ASWS

6 ASWS
2 ASWS
4 ASWS
5 ASWS
6 ASWS
23 ASWS
42 ASWS

Annahme: Die durchschnittliche Lehrverpflichtung einer hauptberuflichen Lehrperson betragt 14 SWS
pro Semester (je Studienjahr sind das 28 SWS). D.h. 1 Vollzeitaquivalent lehrt pro Studienjahr 28 SWS.
Als Vollzeitaquivalent ware bei den hauptberuflich Lehrenden daher fur das erste Studienjahr 1,5
anzugeben (42 ASWS durch 28 SWS Lehrverpflichtung).

Diese Zahl ist in weiterer Folge fur die Berechnung der Personalkosten fur die hauptberuflich Lehrenden
(vgl. Tabelle 2.1) heranzuziehen.

34



Anlage 13: Kalkulation & Finanzierung

1. Kalkulation

AR 2010, Version 1.0, Anhang

1.1 Studienplatze

Studienjahr| X/ X+1 X+1 /7 X+2 | X+2 / X+3 | X+3 7/ X+4 | X+4 / X+5

im 1. Jahrgang

im 2. Jahrgang

im 3. Jahrgang

im 4. Jahrgang
Summe 1.1 (Studienplatze je Studienjahr)
1.2 Anzahl der Angebotenen Semesterwochenstunden - ASWS

Studienjahr| X/ X+1 X+1 / X+2 | X+2 / X+3 | X+3 / X+4 | X+4 / X+5

im 1. Jahrgang

im 2. Jahrgang

im 3. Jahrgang

im 4. Jahrgang
Summe 1.2 (ASWS je Studienjahr)
1.3 Abdeckung des Lehrangebotes

Studienjahr X/ X+1 X+1 / X+2 X+2 / X+3 X+3 / X+4 X+4 / X+5
VZ-A ASWS! VZ-A ASWS VZ-A ASWS VZ-A ASWS VZ-A ASWS

Leitung
Hauptber. Tatige Lehre u. Forsch.
Nebenber. Tatige Lehre u. Forsch.
Sonstige Mitarbeiter / Verwaltung
Summe 1.3 (Abd. Lehrangebot)
1.4 Einzelkosten pro Jahr - Personal Lehre und Forschung 7/ Verwaltung
1.4.1 Hauptberuflich Tatige Lehre, Forschung/Verw. Bruttoentgelt Personalnebenkosten® Jahreskosten

Leiter des Lehrkorpers

Hauptberuflich Tatige Lehre und Forschung

Sonstige Mitarbeiter / Verwaltung

1.4.2 Nebenberuflich Tatige Lehre und Forschung

Bruttoentgelt je LVS?

Personalnebenkosten®

Ges.Kosten je LVS

Nebenberuflich Lehrende

|Anzah| der LVS pro Studienjahr fiur Hauptberuflich Lehrende

|Kosten je LVS pro Studienjahr fur Hauptberuflich Lehrende

L ASWS = Angebotene Semesterwochenstunden; 2Lvs = Lehrveranstaltungsstunden; *Geman Bestimmungen des ASVG und EStG (Lohnsteuer)
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2.1 Personalkosten

Studienjahr| X/ X+1 X+1 / X+2 | X+2 / X+3 | X+3 / X+4 | X+4 / X+5

2.1.1 Personalkosten

2.1.1.1 Hauptberuflich Tatige Lehre und Forschung

2.1.1.2 Nebenberuflich Tatige Lehre und Forschung

2.1.1.3 MitarbeiterInnen - Verwaltung

Summe 2.1 (Personalkosten)

2.2 Laufende Betriebskosten

Studienjahr| X/ X+1 X+1 / X+2 | X+2 / X+3 | X+3 / X+4 | X+4 / X+5

2.2.1 Sachkosten

Summe 2.2 (Laufende Betriebskosten)

2.3 Sonstige Kalkulatorische Kosten ( Afa, Kalkulatorische Kosten)
Studienjahr| X/ X+1 X+1 /7 X+2 | X+2 / X+3 | X+3 / X+4 | X+4 / X+5

2.3.1 Abschreibungen (Afa)
2.3.1.1 Unbewegliche Wirtschaftsguter ( Gebaude)

2.3.1.2 Bewegliche Wirtschaftsguter (Anlagen /
Einrichtungen)

2.3.2 Kalkulatorische Personalkosten

2.3.3 Kalkulatorische Sachkosten

2.3.4 Infrastrukturkosten (Kalkulatorische Mieten)

Summe 2.3 (Sonstige Kalkulatorische Kosten)

Zu Punkt 2.3.1: Nutzungsdauer fiur Anlagegtter

Sach- und immaterielle Anlagen

Bauliche Anlagen 30 Jahre
Maschinelle Anlagen 8 Jahre
EDV-Anlagen / Software 3 Jahre

Buro- und Geschaftsausstattung 10 Jahre
Buromaschinen 5 Jahre

Sonstiges nach Handelsrecht

2.4 Investitionen

Studienjahr| X/ X+1 X+1 7/ X+2 | X+2 7/ X+3 | X+3 / X+4 | X+4 / X+5

2.4.1 Bauliche Anlagen

2.4.2 Maschinelle Anlagen

2.4.3 EDV-Anlagen / Software

2.4.4 Buro- und Geschéftsausstattung

2.4.5 Sonstiges

Summe 2.4 (Investitionen)
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2.5.1 Kalkulation - Gesamtkosten / Studienjahr

Studienjahr

X/ X+1

X+1 /7 X+2

X+2 / X+3

X+3 / X+4

X+4 / X+5

2.5.1.1 Personalkosten (Summe 2.1)

2.5.1.2 Laufende Betriebskosten (Summe 2.2)

2.5.1.3 Sonstige Kalkulatorische Kosten (Summe 2.3)

Summe 2.5.1 (Kalkulation Kosten)

2.5.2 Kalkulation - Gesamtausgaben / Studienjah

r

Studienjahr

X/ X+1

X+1 /7 X+2

X+2 / X+3

X+3 / X+4

X+4 / X+5

2.5.2.1 Personalkosten (Summe 2.1)

2.5.2.2 Laufende Betriebskosten (Summe 2.2)

2.5.2.3 Investitionen (Summe 2.4)

Summe 2.5.2 (Kalkulation Ausgaben)

2.6

Kalkulation - Gesamtkosten / Kalenderjahr aus Tab. 2.5.1

Studienjahr

X/ X+1

X+1 /7 X+2

X+2 / X+3

X+3 / X+4

X+4 / X+5

2.6.1 Gesamtkosten / Studienjahr gem. Summe 2.5.1

2.6.2 Gesamtkosten / Kalenderjahr

Kalenderjahr Y

Y+ 1

Y+ 2

Y +3

Y+ 4

Y+5

2.6.2.1 Erster Teil Studienjahr = 1/4 X/X+1 (1/4)

2.6.2.2 Zweiter Teil Studienjahr = 3/4

Summe 2.6 (Kosten / Kalenderjahr)

X+1/X+2 (1/4)

X+2/X+3 (1/4)

X+3/X+4 (1/4)

X+4/X+5 (1/4)

XIX+1 (3/4)

X+1/X+2 (3/4)

X+2/X+3 (3/4)

X+3/X+4 (3/4)

X+4/X+5 (3/4)

2.7 Kalkulation - Gesamtausgaben / Kalenderjahr aus Tab. 2.5.2
Studienjahr X/ X+1 X+1 /7 X+2 X+2 / X+3 X+3 / X+4 X+4 / X+5
2.7.1 Gesamtausgaben/Studienjahr gem. Summe 2.5.2
2.7.2 Gesamtausgaben / Kalenderjahr
Kalenderjahr Y Y+ 1 Y + 2 Y+ 3 Y+ 4 Y+5

2.7.2.1 Erster Teil Studienjahr = 1/4 X/X+1 (1/4)

X+1/X+2 (1/4)

2.7.2.2 Zweiter Teil Studienjahr = 3/4

Summe 2.7 (Ausgaben / Kalenderjahr)

X+2/X+3 (1/4)

X+3/X+4 (1/4)

X+4/X+5 (1/4)

X/X+1 (3/4)

X+1/X+2 (3/4)

X+2/X+3 (3/4)

X+3/X+4 (3/4)

X+4/X+5 (3/4)
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2.8 Kosten je Studienplatz und Studienjahr

Studienjahr

X/ X+1

X+1/ X+2

X+2 / X+3

X+3 /7 X+4

X+4 / X+5

2.8.1 Zahl der Studienplatze gem. Summe 1.1

2.8.2 Kosten gem. Summe 2.5.1

Summe 2.8 (Kosten je Studienplatz und Studienjahr)

2.9 Ausgaben je Studienplatz und Studienjahr

Studienjahr

X/ X+1

X+1 /7 X+2

X+2 / X+3

X+3 7/ X+4

X+4 / X+5

2.9.1 Zahl der Studienplatze gem. Summe 1.1

2.9.2 Ausgaben gem. Summe 2.5.2

Summe 2.9 (Ausgaben je Studienplatz und Studienjahr

3.1 Bundesforderung je Studienplatz und Jahr

Betrag je Studienplatz

3.2

Anzahl der geforderten Studienplatze je Studienjahr

Studienjahr

X/ X+1

X+1 /7 X+2

X+2 / X+3

X+3 7/ X+4

X+4 / X+5

im 1. Jahrgang

im 2. Jahrgang

im 3. Jahrgang

im 4. Jahrgang

Summe 3.2 (Studienplatze / Studienjahr)

3.3 Kalkulatorischer Férderbeitrag je Studienjahr

Studienjahr

X/ X+1

X+1 /7 X+2

X+2 / X+3

X+3 7/ X+4

X+4 / X+5

Forderbeitrag je Studienjahr

3.4

Kalkulatorischer Forderbeitrag je Kalenderjahr aus Tab 3.3

Kalenderjahr Y

Y+1

Y+ 2

Y+3

Y +4

3.4.1 Erster Teil des Studienjahres = 1/4 X/X+1 (1/4)|

3.4.2 Zweiter Teil des Studienjahres = 3/4

Summe 3.4 (Forderbeitrag / Kalenderjahr)

X+1/X+2 (1/4)

X+2/X+3 (1/4)

X+3/X+4 (1/4)

X+4/X+5 (1/4)

XIX+1 (3/4)

X+1/X+2 (3/4)

X+2/X+3 (3/4)

X+3/X+4 (3/4)

Y+5

X+4/X+5 (3/4)
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4.1 Kosten je Kalenderjahr

Kalenderjahr Y Y+ 1 Y+ 2 Y +3 Y+ 4 Y+5
Kosten / Kalenderjahr (Summe 2.6)
4.2 Kalkulatorische Ertrage zur Abdeckung der Kosten
Kalenderjahr Y Y+ 1 Y+ 2 Y+3 Y+ 4 Y+5
4.2.1 Bundesférderung
4.2.1.1 Studienplatzférderung (Summe 3.4)
4.2.1.2 Andere Bundesférderungen
4.2.2 Beitrage von anderen o6ffentlichen Stellen
4.2.2.1 Lander
4.2.2.2 Gemeinden
4.2.2.3 Kammern
4.2.3 Beitrage von sonstigen Stellen
4.2.3.1 Interessenvertretungen
4.2.3.2 Industrie, Wirtschaft, Ubrige
4.2.4 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
4.2.5 Sonstige Einnahmen
4.2.6 Kalkulatorische Ertrage
Summe 4.2 (Ertrage)
3. Finanzierung - Ausgaben
5.1 Kostengleiche Ausgaben je Kalenderjahr
Kalenderjahr Y Y+ 1 Y+ 2 Y+ 3 Y+ 4 Y+5
Ausgaben / Kalenderjahr (Summe 2.7)
5.2 Einnahmen
Kalenderjahr Y Y+1 Y+ 2 Y+ 3 Y+ 4 Y+5

5.2.1 Bundesforderung

5.2.1.1 Studienplatzférderung (Summe 3.4)

5.2.1.2 Andere Bundesforderungen

5.2.2 Beitrage von anderen 6ffentlichen Stellen

5.2.2.1 Lander

5.2.2.2 Gemeinden

5.2.2.3 Kammern

5.2.3 Beitrége von sonstigen Stellen

5.2.3.1 Interessenvertretungen

5.2.3.2 Industrie, Wirtschaft, Ubrige

5.2.4 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten

5.2.5 Sonstige Einnahmen

Summe 5.2 (Einnahmen)
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	e. Weicht die tatsächliche Aufnahmeplatzzahl von der geplanten Aufnahmeplatzzahl des akkreditierten bzw. reakkreditierten Antrags ab, hat der Erhalter dafür zu sorgen, dass damit keine nachteiligen Wirkungen auf die Qualität des Studiums verbunden sind und die dafür erforderlichen finanziellen, personellen, räumlichen, sachlichen und studienorganisatorischen Ressourcen sicher gestellt sind. Diese Regelung gilt gleichermaßen im Fall von sog. „vereinfachten Studienplatzumschichtungsverfahren“ während des Akkreditierungs- bzw. Reakkreditierungszeitraums, bei denen die Vorlage einer aktualisierten Antragsversion (A-/E-Seiten) an den FHR nicht erforderlich ist. Bei vereinfachten Studienplatzumschichtungsverfahren hat der Erhalter dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Finanzierungsnachweise des Landes und/oder der Gemeinde und/oder anderer FördergeberInnen rechtzeitig sicher gestellt sind.

	2. Die Einhebung von Gebühren für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist nicht zulässig.
	3. Die Umsetzung der Aufnahmeordnung liegt in der Kompetenz und Verantwortung des Leiters oder der Leiterin des Lehr- und Forschungspersonals.
	4. Berufsbegleitend organisierte Studiengänge oder Studiengangs-Teile haben in der Gestaltung der Aufnahmeordnung die Möglichkeit, Bewerberinnen und Bewerber mit einschlägiger beruflicher Praxis entsprechend zu bevorzugen, wobei die Facheinschlägigkeit im Einzelfall von der Leiterin oder dem Leiter des Lehr- und Forschungspersonals festzustellen ist.
	5. Durch die Aufnahme des Studierenden in den Studiengang wird eine zivilrechtliche Beziehung zwischen dem Anbieter des Studienganges und den Auszubildenden begründet. Diese ist im Ausbildungsvertrag zu regeln.
	6. Die zur Reihungsliste führenden Bewertungen der Bewerberinnen und Bewerber gemäß den Kriterien der Aufnahmeordnung sind überprüfbar und nachvollziehbar zu dokumentieren. Eine bevorzugte Berücksichtigung im Aufnahmeverfahren aufgrund einer Bewerbung in einem früheren Studienjahr (Warteliste) ist unzulässig.
	7. Bezüglich der Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse gilt das Prinzip der lehrveranstaltungsbezogenen Anerkennung. Die Gleichwertigkeit der erworbenen Kenntnisse mit dem Anforderungsprofil hinsichtlich Inhalt und Umfang der zu erlassenden Lehrveranstaltungen ist auf Antrag der oder des Studierenden festzustellen. Bei Feststellung der Gleichwertigkeit sind positiv absolvierte Prüfungen anzuerkennen. Eine Wissensüberprüfung ist in diesen Fällen nicht vorzusehen. Besondere Kenntnisse bzw. Erfahrungen aus der beruflichen Praxis sind in Bezug auf die Anrechnung von Lehrveranstaltungen bzw. des Berufspraktikums zu berücksichtigen; das gilt insbesondere für berufsbegleitend organisierte Studiengänge und Studiengangsteile.
	8. Übertritte von Studierenden im Zuge der Überführung von Diplomstudiengängen in das gestufte System oder im Zuge der Zusammenführung von Studiengängen setzen die Zustimmung der oder des Studierenden zur Änderung ihres oder seines Ausbildungsvertrages voraus. Übertritte sind nur einmalig, zum Zeitpunkt des Beginns des Bachelorstudienganges bzw. zum Zeitpunkt der Zusammenführung möglich. Bei Übertritten im Rahmen von Überführungen ist das höchste Übertrittssemester jenes vom 4. Semester des auslaufenden Diplomstudienganges in das 5. Semester des Bachelorstudienganges.
	9. Für Studierende, die wegen mangelnder Studienleistung vom Studium ausgeschlossen wurden, ist eine neuerliche Bewerbung um Aufnahme am selben FH-Studiengang nicht möglich. Der Bewerbung um einen Studienplatz und der Aufnahme an einem anderen FH-Studiengang stehen hingegen keine Gründe entgegen.
	10. Die Bedingungen für die Rückerstattung der Studienbeiträge bei Nicht-Antritt des FH-Studiums bzw. nach baldigem Ausscheiden aus dem FH-Studium sind festzulegen und gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern sowie Studierenden vor Abschluss der Ausbildungsverträge transparent und publik zu machen. 
	11. Die Einhebung von pauschalierten Kostenbeiträgen für Materialien, Sachmittel und sonstige Serviceleistungen, die den laufenden, regulären Betrieb eines Studienganges betreffen, ist unzulässig. Zur Bedeckung dieser Kosten sind die Studienbeiträge zu verwenden. Darüber hinaus gehende, tatsächlich anfallende Kosten sind individuell zwischen Erhalter und Studierenden zu verrechnen.

	E. Prüfungsordnung
	1. Allgemeine Regelungen
	a. Die Prüfungen haben zeitnah zu den Lehrveranstaltungen stattzufinden, in denen die prüfungsrelevanten Inhalte vermittelt werden.
	b. Es ist eine ausreichende Zahl von Terminen für Prüfungen und Wiederholungen von Prüfungen je Semester und Studienjahr vorzusehen, so dass die Fortsetzung des Studiums ohne Semesterverlust möglich ist. Der konkrete Zeitrahmen für Wiederholungen von Prüfungen ist von der Leiterin oder vom Leiter des Lehr- und Forschungspersonals bzw. FH-Kollegiums festzusetzen und hat sich an Umfang und Schwierigkeit der Prüfung zu orientieren. Die Prüfungstermine sind rechtzeitig kundzumachen.
	c. Eine Unterbrechung des Studiums muss bei der Leiterin oder beim Leiter des Lehr- und Forschungspersonals beantragt werden. Die Gründe der Unterbrechung, die beabsichtigte Fortsetzung und die Aussichten auf den positiven Abschluss des Studiums sind nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen. In der Entscheidung über den Antrag hat die Leiterin oder der Leiter des Lehr- und Forschungspersonals zwingende persönliche, gesundheitliche oder berufliche Gründe nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Während der Unterbrechung können keine Prüfungen abgelegt werden. 

	2. Durchführung und Organisation von Prüfungen
	a. Die konkreten Prüfungsmodalitäten (Inhalte, Methoden und Beurteilungskriterien) und Wiederholungsmöglichkeiten je Lehrveranstaltung sind den Studierenden in geeigneter Weise zu Beginn jeder Lehrveranstaltung bekannt zu geben. Grundsätzlich ist zwischen Lehrveranstaltungen mit abschließender, den gesamten Stoff der Lehrveranstaltung umfassender Prüfung und Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter zu unterscheiden.
	b. Das nicht ausreichend begründete Nicht-Antreten zu einem Prüfungstermin ist mit der Note „nicht genügend“ zu beurteilen.
	c. Die Beurteilung einer Prüfung sowie einer wissenschaftlichen Arbeit ist für ungültig zu erklären, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, erschlichen wurde. Die Prüfung, deren Beurteilung für ungültig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl der Wiederholungen anzurechnen.
	d. Bei negativ absolvierten Prüfungen ist den Studierenden das Recht der Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen bzw. Prüfungsprotokolle rechtzeitig vor dem Wiederholungstermin einzuräumen.
	e. Mündliche Prüfungen sind öffentlich zugänglich, wobei der Zutritt auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen beschränkt werden kann.
	f. Der Prüfungsvorgang bei mündlichen Prüfungen ist zu protokollieren, wobei negative Prüfungsergebnisse zu begründen sind. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der Prüfung der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Das Prüfungsprotokoll ist mindestens ein Jahr ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. 
	g. Gegen die Beurteilung einer Prüfung kann nicht berufen werden. Wenn die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen Mangel aufweist, kann eine Beschwerde an den FHR eingebracht werden, welche die Prüfung aufheben kann.

	3. Beurteilung der Prüfungsleistungen
	a. Die Benotung hat im österreichischen Notensystem (1 bis 5) zu erfolgen. Wenn diese Form der Beurteilung unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive Beurteilung "mit Erfolg teilgenommen" bzw. „angerechnet“ zu lauten. Im negativen Fall gelten die Regelungen für die Wiederholung von Leistungsnachweisen für Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter.
	b. Die Benotung der das Bachelorstudium abschließenden kommissionellen Prüfung sowie der das Diplom- und Masterstudium abschließenden Diplomprüfung hat nach der folgenden Leistungsbeurteilung zu erfolgen:
	c. Bei der Anwendung dieses Benotungssystems ist zu berücksichtigen, dass die Beurteilungen „Mit gutem Erfolg bestanden“ und „Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden“ ausschließlich für Prüfungsleistungen vorgesehen sind, die das zur Bewältigung der abschließenden Prüfungen geforderte Leistungsniveau deutlich überschreiten.

	4. Wiederholungen von Prüfungen bzw. Wiederholung eines Studienjahres
	a. Eine nicht bestandene abschließende Prüfung einer Lehrveranstaltung kann zweimal wiederholt werden, wobei die zweite Wiederholung als kommissionelle Prüfung durchzuführen ist, die mündlich oder schriftlich durchgeführt werden kann.
	b. Bei mündlichen kommissionellen Wiederholungsprüfungen haben dem Prüfungssenat wenigstens drei Personen anzugehören. Bei einer geraden Anzahl der Senatsmitglieder ist dem Vorsitzenden des Prüfungssenates ein Dirimierungsrecht einzuräumen. Jedes Mitglied des Prüfungssenates hat während der gesamten Prüfungszeit anwesend zu sein; dieser Verpflichtung kann allenfalls auch im Wege des „tele-conferencing“ nachgekommen werden.
	c. Ergibt die Summe der Leistungsbeurteilungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter eine negative Beurteilung, so ist den Studierenden eine angemessene Nachfrist zur Erbringung der geforderten Leistungsnachweise (1. Wiederholung) einzuräumen. Eine erneute negative Beurteilung dieser Leistungen bewirkt automatisch eine kommissionelle Prüfung (2. Wiederholung).
	d. Das Nichterfüllen einer lehrveranstaltungsbezogenen Anwesenheitsvorgabe (vgl. III.F.2, AR 2006) ist mit einer negativen Beurteilung der Lehrveranstaltung gleichzusetzen. In diesem Fall ist den Studierenden eine angemessene Möglichkeit zur Erbringung der geforderten Leistungsnachweise (1. Wiederholung) einzuräumen. Eine negative Beurteilung dieser Leistungen bewirkt automatisch eine kommissionelle Prüfung (2. Wiederholung).
	e. Die einmalige Wiederholung eines Studienjahres in Folge einer negativen kommissionellen Prüfung ist möglich, sofern dies auf Antrag eines oder einer Studierenden erfolgt. Es ist unter Bedachtnahme auf den Studienerfolg darüber zu entscheiden, welche bereits positiv absolvierten Prüfungen und Lehrveranstaltungen des zu wiederholenden Studienjahres im Zuge der Wiederholung erneut zu absolvieren bzw. zu besuchen sind. Nicht bestandene Prüfungen und die entsprechenden Lehrveranstaltungen sind im Zuge der Wiederholung des Studienjahres jedenfalls zu wiederholen bzw. erneut zu besuchen.

	5. Bachelor- und Diplomprüfung
	a. Die einen Bachelorstudiengang abschließende Prüfung besteht aus einer kommissionellen Prüfung vor einem facheinschlägigen Prüfungssenat. Diese kommissionelle Prüfung setzt sich aus einem Prüfungsgespräch über die durchgeführten Bachelorarbeiten sowie deren Querverbindungen zu relevanten Fächern des Curriculums zusammen.
	b. Die einen Master- oder Diplomstudiengang abschließende Diplomprüfung ist eine Gesamtprüfung, die sich aus der Anfertigung einer Diplomarbeit und der Ablegung einer kommissionellen Prüfung zusammensetzt, wobei es sich bei den Inhalten der Diplomprüfung nicht um Teilprüfungen, sondern um Prüfungsteile handelt.
	c. Die Studierenden sind in geeigneter Weise über die Zulassung zur kommissionellen Bachelor- bzw. Diplomprüfung zu verständigen.
	d. Die kommissionelle Diplomprüfung vor einem facheinschlägigen Prüfungssenat setzt sich aus der Präsentation der Diplomarbeit, einem Prüfungsgespräch, das auf die Querverbindungen des Themas der Diplomarbeit zu den relevanten Fächern des Studienplanes eingeht sowie einem Prüfungsgespräch über sonstige curriculumrelevante Inhalte zusammen.
	e. Die Beurteilungskriterien und Ergebnisse der Leistungsbeurteilung der kommissionellen Bachelorprüfung sowie der kommissionellen Diplomprüfung sind den Studierenden mitzuteilen.
	f. Die Prüfungskommission besteht aus dem Kreis aller für die kommissionellen Prüfungen in Frage kommenden Personen. Der Prüfungssenat setzt sich aus den Prüferinnen und Prüfern je Kandidatin oder Kandidat zusammen.
	g. Nicht bestandene kommissionelle Bachelorprüfungen sowie nicht bestandene kommissionelle Diplomprüfungen können zweimal wiederholt werden.

	6. Bachelorarbeiten und Diplomarbeit
	a. Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben.
	b. Die Approbation der Diplomarbeit ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Zulassung zur kommissionellen Diplomprüfung. Eine nicht approbierte Diplomarbeit ist zur Korrektur und Wiedervorlage innerhalb einer festzusetzenden Frist zurückzuweisen.
	c. Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abgelieferten Arbeit für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist von der Leiterin oder dem Leiter des Lehr- und Forschungspersonals bzw. FH-Kollegium stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet sind. 



	III. Besondere Bestimmungen
	A. Antrag
	1. Einreichung der Anträge bei der Geschäftsstelle des FHR.
	a. Vorlage in dreifacher Ausfertigung sowie in elektronischer Form als ein, sämtliche Antragsteile inkl. Anlagen umfassendes pdf-Dokument gemäß Akkreditierungsrichtlinien idgF.
	b. Ein von der Geschäftsführung des Antragstellers unterzeichnetes Antragsschreiben ist beizulegen.
	c. Bei Austausch- oder Ergänzungsseiten ist das Datum der Antragsversion zu aktualisieren; ein Statusblatt ist beizulegen.
	d. Die folgenden Anlagen der AR 2006 sind in den Antrag zu integrieren: Anlage 4 in Abschnitt A, Anlagen 6 bis 10 in Abschnitt F, Anlage 11 in Abschnitt I, Anlage 12 in Abschnitt J und Anlage 13 in Abschnitt L.

	2. Angabe der Antragsdaten gem. Anlage 4. Im Anschluss an diese Angaben ist ein „Executive Summary“ zu verfassen, das max. 2 Seiten umfasst und aus folgenden Inhalten besteht: Beschreibung der Zielsetzungen des Studienganges; Kurzbeschreibung der beruflichen Tätigkeitsfelder, des Qualifikations- bzw. Kompetenzprofil und der curricularen Schwerpunkte. 
	3. Vorlage eines Auszugs aus dem Firmenbuch bzw. Vereinsregister falls der Erhalter eine juristische Person privaten Rechts ist sowie Benennung jener Personen, die Organfunktionen des Erhalters bekleiden. 
	4. Ein Antrag auf Verlängerung der Akkreditierung hat eine zusammenfassende Darstellung der geänderten Antragsteile in übersichtlicher Form sowie eine Darlegung zu enthalten, wie auf antragsrelevante Ergebnisse von abgeschlossenen Evaluierungen reagiert wurde.
	5. Verpflichtung des Erhalters, die „Allgemeinen Bestimmungen“ im Zuge der Beantragung sowie Durchführung und Organisation des Studienbetriebes zu berücksichtigen.

	B. Bedarf & Akzeptanz
	1. Antrag auf Akkreditierung und Verlängerung der Akkreditierung:
	a. Bei der Erstellung der Analyse sind die Anforderungen gem. Anlage 2 zu berücksichtigen.
	b. Bei einem Antrag auf Akkreditierung muss die Analyse von einer geeigneten und vom Antragsteller unabhängigen Institution erstellt werden und hat, unter Berücksichtigung der Geschlechterdifferenzierung, dem Stand der quantitativen und qualitativen Sozialforschung zu entsprechen. 
	c. Bei einem Antrag auf Verlängerung der Akkreditierung kann die Analyse vom Antragsteller selbst durchgeführt werden.
	d. Die Analyse ist inklusive Anhang dem Antrag beizulegen und sollte 30 Seiten (ohne Anhang) nicht überschreiten. Der Studie ist ein „Executive Summary“ voranzustellen, das maximal 3 Seiten umfasst. 
	e. Die Ergebnisse der Analyse sind im Antrag (vgl. Abschnitt III.B.) zusammenfassend zu kommentieren. Dies gilt insbesondere auch für die Ergebnisse von AbsolventInnen-Analysen, wobei auch darzulegen ist, in welcher Weise die Ergebnisse berücksichtigt wurden.

	2. Antrag auf Akkreditierung im Zuge der Überführung bestehender Diplomstudiengänge in das gestufte System:
	a. Vorhandene Bedarf- und Akzeptanzanalysen sind zu aktualisieren, wobei diese Aktualisierung auch vom Antragsteller selbst vorgenommen werden kann (vgl. Abschnitt III.B.). In diesem Fall ist die vorhandene Bedarf- und Akzeptanzanalyse dem Antrag beizulegen.
	b. Falls die Aktualisierung von einer unabhängigen Institution erstellt wird, ist die aktualisierte Version der Bedarf- und Akzeptanzanalyse dem Antrag beizulegen und im Antrag (vgl. Abschnitt III.B.) zusammenfassend zu kommentieren.


	C. Entwicklungsteam
	1. Benennung der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges betrauten Personen nach den Gruppen: 
	a. Personen mit wissenschaftlicher Qualifikation durch Habilitation oder gleichwertige Qualifikation
	b. Personen, die über den Nachweis einer für den Studiengang relevanten Berufstätigkeit verfügen
	c. Sonstige Personen

	2. Die Lebensläufe der wissenschaftlich und berufspraktisch qualifizierten Mitglieder des Entwicklungsteams gem. § 12 Abs 3 FHStG sind gem. Anlage 5 dem Antrag beizulegen. Die Vorlage der Lebensläufe der sonstigen Mitglieder des Entwicklungsteams ist nicht erforderlich.
	3. Bezeichnung jener Lehrveranstaltungen (Titel, LV-Art, ECTS), die von den wissenschaftlich und berufspraktisch qualifizierten Mitgliedern des Entwicklungsteams abgehalten werden.
	a. Im Antrag auf Erst-Akkreditierung sind es je 2 Personen.
	b. Im Antrag auf Verlängerung der Akkreditierung ist es je 1 Person.

	4. Dem Antrag ist eine schriftliche Bestätigung der mindestens vier wissenschaftlich und berufspraktisch qualifizierten Mitglieder des Entwicklungsteams (vgl. § 12 Abs 3 FHStG) beizulegen. Mit dieser schriftlichen Bestätigung ist zu dokumentieren, dass die Mitglieder des Entwicklungsteams an der Konzeption der Anträge mitgewirkt haben. Jene Mitglieder des Entwicklungsteams, die im Studiengang lehren, haben dies ebenfalls mit einer Unterschrift zu bestätigen. 
	5. Darlegung, in welcher Weise die Autonomie des Entwicklungsteams gewährleistet wird.
	6. Der Lebenslauf der Leiterin oder des Leiters des Lehr- und Forschungspersonals ist dem Antrag beizulegen. Falls diese Person zum Zeitpunkt der Vorlage des Antrages noch nicht bekannt ist, ist der Lebenslauf nachzureichen. Bei einem Wechsel der Leiterin oder des Leiters des Lehr- und Forschungspersonals ist der Lebenslauf der Geschäftsstelle des FHR zu übermitteln.

	D. Studierende
	1. Darlegung, in welcher Weise die Mitbestimmung der Studierenden gewährleistet ist. Dies gilt auch in Bezug auf die Gestaltung, Durchführung und Umsetzung der Ergebnisse der studentischen Lehrveranstaltungsbewertung.
	2. Beschreibung der Maßnahmen zur Durchführung der studentischen Lehrveranstaltungsbewertung sowie Darlegung, in welcher Weise die Bewertungsergebnisse zur Weiterbildung der Lehrenden herangezogen werden.
	3. Darlegung der Maßnahmen zur Förderung der Durchlässigkeit des Bildungssystems von unten sowie der beruflichen Flexibilität.

	E. Berufliche Tätigkeitsfelder & Qualifikationsprofil
	1. Bei konsekutiv angelegten Bachelor- und Masterstudiengängen sind Differenzierungen zwischen den Studiengangsarten zu berücksichtigen.
	2. Beschreibung beruflicher Tätigkeitsfelder
	a. Auflistung der Kernbranchen und beispielhafte Nennung von Unternehmens- bzw. Institutionstypen, in denen die Absolventinnen und Absolventen zum Einsatz kommen sollen.
	b. Darstellung der beruflichen Positionen und Funktionen, welche die Absolventinnen und Absolventen einnehmen bzw. ausüben sollen.
	c. Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten, die von den Absolventinnen und Absolventen realistischerweise ausgeführt werden können. 

	3. Darstellung Qualifikationsprofil
	a. Beschreibung der erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen, um die beruflichen Aufgaben und Tätigkeiten auf Hochschulniveau bewältigen zu können. 
	b. Dabei sind fachliche und methodische Kompetenzen sowie fachübergreifende Qualifikationen zu berücksichtigen.


	F. Curriculum & Prüfungsordnung
	1. Angaben Curriculum und Modulbeschreibungen
	a. Angabe der Curriculumsdaten gem. Anlage 6.
	b. Darstellung des Curriculums gem. Anlage 7, wobei nur die obligatorischen Lehrveranstaltungen zu berücksichtigen sind. Fakultative Lehrveranstaltungen sind gesondert auszuweisen und in der Kalkulation zu berücksichtigen.
	c. Modularisierung des Curriculums gem. Anlage 8 und übersichtliche graphische Darstellung der Module. 
	d. Darlegung des Beitrags der Module zur Umsetzung der im Qualifikationsprofil definierten Kenntnisse und Kompetenzen gem. Anlage 9.
	e. Beschreibung der Vorgangsweise zur Zuteilung von ECTS-Anrechnungspunkten gem. Anlage 10, wobei Berufspraktika und Diplomarbeiten analog zu Lehrveranstaltungen zu behandeln sind. 

	2. Darlegung von allfälligen Regelungen über Ausnahmen von der Anwesenheit bei Lehrveranstaltungen, wobei grundsätzlich Anwesenheitspflicht besteht.
	3. Berufspraktika Bachelor- und Diplomstudiengänge
	a. Darlegung der zeitlichen Organisation und Dauer des Berufspraktikums. Das Berufspraktikum ist entweder als durchgängiges  Praxissemester oder als eine Akkumulierung kürzerer Praxisphasen organisiert. Falls die Dauer des Berufspraktikums mehr als 15 Wochen beträgt, ist dies zu begründen.
	b. Beschreibung der Maßnahmen zur Auswahl, Qualifizierung, Betreuung und Beurteilung der Berufspraktika. Das Ausbildungsziel des Berufspraktikums hat sicher zu stellen, dass die Studierenden ihrem Qualifikationsniveau entsprechend eingesetzt werden. Im Falle von Auslandspraktika ist die Betreuung in geeigneter Weise sicherzustellen.

	4. Berufspraktika Masterstudiengänge 
	a. Falls Berufspraktika für Masterstudiengänge vorgesehen sind, ist das ausschließlich bei 4-semestrigen Studiengängen möglich. Es gelten dafür die folgenden Regelungen:

	5. Bachelorarbeiten
	a. Beschreibung der Konzeption der Bachelorarbeiten, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen zu verfassen sind. Dabei sind die folgenden Regelungen zu berücksichtigen:

	6. Auslandssemester: 
	Darstellung der Vorgangsweise zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Curricula an den Partnerhochschulen sowie der Unterstützungs- und Betreuungsmaßnahmen

	7. Prüfungsordnung
	a. Beschreibung der gemäß Curriculum-Matrix verwendeten Lehrveranstaltungsarten in Bezug auf Aufgabe, Ziel und Prüfungsmodalitäten.
	b. Prüfungen können auch modulbezogen stattfinden. In Bezug auf die Leistungsbeurteilung und Wiederholungsmöglichkeiten von Modulen sind die für Lehrveranstaltungen geltenden Regelungen gemäß Prüfungsordnung anzuwenden.
	c. Angabe des Anteils der Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter.
	d. Angabe in den Modulbeschreibungen, welche Lehrveranstaltungen bzw. Module mit abschließender Prüfung und welche Lehrveranstaltungen bzw. Module mit immanentem Prüfungscharakter beurteilt werden. 
	e. Aussagen zu Zielsetzung, Zeitrahmen, Themenfindung, Betreuung bzw. Begutachtung sowie Begutachtungsfrist bei den Bachelorarbeiten und bei der Diplomarbeit. 
	f. Aussagen über die Zusammensetzung der Prüfungskommission und Prüfungssenate bei der kommissionellen Bachelor- und Diplomprüfung.


	G. Didaktisches Konzept
	1. Didaktisches Konzept
	a. Beschreibung der didaktischen Maßnahmen zur Umsetzung der im Qualifikationsprofil und Curriculum definierten Ausbildungsziele unter Berücksichtigung folgender Grundsätze:
	b. Berufsbegleitend organisierte Studiengänge oder Studiengangsteile

	2. Im Falle des Einsatzes von E-Learning sind Angaben zu didaktischen, technischen, organisatorischen und finanziellen Aspekten zu machen. Dabei sind die Inhalte der Checkliste gem. Anlage 3 zu beachten.

	H. Zugangsvoraussetzungen
	1. Bachelor- und Diplomstudiengänge
	a. Benennung der  Pflichtfächer von  Studienberechtigungsprüfungen für universitäre Studienrichtungen, die für den FH-Studiengang als Zugangsvoraussetzung gelten. Es sind weiters jene Studienrichtungen zu nennen, welche die geforderten Pflichtfächer in der angegebenen Kombination vorsehen.
	b. Darstellung der für den FH-Studiengang relevanten einschlägigen beruflichen Qualifikationen nach Lehrberufsgruppen, Berufsbildenden Mittleren Schulen und Sonstigen Qualifikationen.

	2. Masterstudiengänge
	a. Benennung der Fachrichtungen der relevanten Bachelor- und gleichwertigen postsekundären Bildungsabschlüsse, wobei das vorausgesetzte fachliche Niveau bestimmter Kernfachbereiche durch die Angabe des Mindestumfangs (ECTS) zu konkretisieren ist.
	b. Unter Berücksichtigung des zulässigen Arbeitsaufwandes von 30 Anrechnungspunkten pro Semester ist es möglich, für die Studierenden unterschiedlicher Zugangsgruppen im Rahmen des Curriculums niveauausgleichende Pflichtmodule festzulegen. In diesem Fall ist darzustellen, welche Pflichtmodule bzw. Anrechnungen für die Studierenden unterschiedlicher fachlicher Zugangsgruppen vorgesehen sind.

	3. Zielgruppenspezifische Studiengänge
	a. Benennung der einschlägigen Berufsbildenden Höheren Schule oder postsekundären Bildungseinrichtung.
	b. Bezeichnung der mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis. 
	c. Erläuterung, inwiefern die vorausgesetzte Berufserfahrung die Reduktion der Studiendauer um bis zu zwei Semester rechtfertigt.


	I. Aufnahmeordnung
	1. Angabe der Studienplätze gem. Anlage 11.
	2. Darstellung der Stufen des Aufnahmeverfahrens von der Bewerbung bis zur Aufnahme.
	a. Bei gemischt organisierten Studiengängen ist darzulegen, welche Teile der Aufnahmeordnung für welchen Organisationsform-Teil gelten.
	b. Nachvollziehbare Darlegung der Auswahlkriterien und deren Gewichtung (ggf. je Bewerbungsgruppe oder Organisationsform-Teil differenziert).
	c. Wird von Aufnahmegesprächen Abstand genommen, ist dies zu begründen.
	d. Darstellung der Einteilung der Bewerbungsgruppen unterschiedlicher Vorbildung bei Bachelor- und Diplomstudiengängen, wobei zumindest eine Gruppe mit Bewerberinnen und Bewerbern mit einschlägiger beruflicher Qualifikation zu bilden ist (z.B. allgemeine Universitätsreife AHS und/oder BHS, einschlägige berufliche Qualifikation, etc.). Dabei ist festzuhalten, dass die Bewerbungsgruppen aliquot auf die Zahl der Aufnahmeplätze reduziert werden. 

	3. Falls eine Kaution eingehoben wird, ist deren Höhe anzugeben, wobei die Kaution spätestens nach dem ersten Semester zurückzuzahlen ist. 
	4. Beschreibung der Anerkennungsmodalitäten im Zusammenhang mit der Anrechnung nachgewiesener Kenntnisse.

	J. Lehr- u. Forschungspersonal & Angewandte F&E
	1. Lehr- und Forschungspersonal
	a. Darlegung, in welcher Weise das Lehr- und Forschungspersonal über eine den Hochschulen entsprechende Autonomie verfügt. Die Ausübung von Erhalter-Funktionen ist mit einer Lehrtätigkeit an einem der FH-Studiengänge desselben Erhalters nicht vereinbar.
	b. Benennung der Leiterin oder des Leiters.
	c. Personalausstattung

	2. Angewandte Forschung & Entwicklung. Bei konsekutiv angelegten Bachelor- und Masterstudiengängen sind Differenzierungen zwischen den Studiengangsarten zu berücksichtigen.
	a. Angaben in Bezug auf die fachhochschulische Einrichtung
	b. Angaben in Bezug auf den Studiengang


	K. Raum- und Sachausstattung
	1. Darstellung, in welcher Weise der im Vollausbau erforderliche Raumbedarf für den Studiengang unter Berücksichtigung der Anzahl der Studienplätze je Studienjahr, des Curriculums und der Gruppengrößen vorhanden ist.
	a. Falls der Raumbedarf für den Studiengang durch einen Neubau abgedeckt werden soll, ist anhand des Bauzeitplanes und des Standes des Verfahrens, der Kostenschätzung und des Finanzierungsplanes darzulegen, weshalb mit der Verfügbarkeit der erforderlichen Räume zum jeweiligen Zeitpunkt gerechnet werden kann. 

	2. Qualitative und quantitative Darstellung der für die Erreichung der Ausbildungsziele des Studienganges erforderlichen Sachausstattung. Es muss erkennbar sein, welche nicht vorhandene Sachausstattung bis zu welchem Zeitpunkt benötigt wird.

	L. Kalkulation und Finanzierung
	1. Nachweis der Kalkulation und der Finanzierung gem. Anlage 13.
	a. Die aktuelle Inflationsabgeltung in der Höhe des Mittelwertes der von den Wirtschaftsforschungsinstituten WIFO und IHS verlautbarten langfristigen Inflationsprognosen ist anzusetzen. 
	b. Die Beträge sind vollständig bis zur Einserstelle anzugeben.
	c. Die Finanzierungszusage der angeführten Finanzierungsstellen ist vorzulegen.
	d. Sofern Studienbeiträge eingehoben werden, sind diese in den entsprechenden Tabellen unter „Sonstige Einnahmen“ anzugeben.



	IV. Anhang
	Anlage 1: Studiengangsprofile
	1. Merkmale eines praxisorientierten Bachelorstudienganges:
	a. Relevantes Fachwissen in den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und methodisch-analytische Kenntnisse, durch welche die Fähigkeit zur selbständigen Bewertung und Argumentation von fachlichen und fachübergreifenden Zusammenhängen gefördert werden sollen.
	b. Spezialisierungsmöglichkeiten im Rahmen von Wahlpflichtmodulen.
	c. Berufsrelevante fachübergreifende Qualifikationen wie beispielsweise eigenverantwortliche und selbständige Problemlösungs- und Entscheidungskompetenz; Fähigkeit, Wissen und Informationen zu filtern, zu verdichten und zu strukturieren; Fähigkeit, eigenverantwortlich weiterzulernen.
	d. Integriertes Berufspraktikum im Ausmaß von ca. 6 bis 15 Wochen.
	e. Anfertigung von mind. 2 eigenständigen schriftlichen Arbeiten im Rahmen von Lehrveranstaltungen (Bachelorarbeiten), durch welche die Fähigkeit nachzuweisen ist, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein ausbildungsrelevantes Problem selbständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten zu können.
	2. Merkmale eines praxisorientierten Masterstudienganges:
	a. Masterstudiengänge bauen auf einem absolvierten Bachelorstudium auf und dienen der schwerpunktmäßigen Vertiefung bzw. Spezialisierung (Typ „Genuin“) oder Erweiterung der vorhandenen Kompetenzen/Qualifikationen (Typ „Hybrid“).
	b. Relevantes Fachwissen in den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und methodisch-analytische Kenntnisse, durch welche die Fähigkeit zur selbständigen Bewertung und Argumentation von fachlichen und fachübergreifenden Zusammenhängen gesteigert werden sollen. 
	c. Die Vermittlung dieser wissenschaftlichen und methodischen Grundlagen muss sich in Bezug auf den Grad der Tiefe und der Komplexität von Bachelorstudiengängen unterscheiden.
	d. Vermittlung von berufsrelevanten und hochschultypischen, fachübergreifenden Qualifikationen wie:
	3. Merkmale eines praxisorientierten Diplomstudienganges:
	a. Relevantes Fachwissen in den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und methodisch-analytische Kenntnisse, durch welche die Fähigkeit zur selbständigen Bewertung und Argumentation von fachlichen und fachübergreifenden Zusammenhängen gefördert werden sollen.
	b. Spezialisierungsmöglichkeiten im Rahmen von Wahlpflichtmodulen 
	c. Berufsrelevante fachübergreifende Qualifikationen wie beispielsweise eigenverantwortliche und selbständige Problemlösungs- und Entschei-dungskompetenz; Fähigkeit, Wissen und Informationen zu filtern, zu verdichten und zu strukturieren; Fähigkeit, eigenverantwortlich weiterzulernen.
	d. Integriertes Berufspraktikum im Ausmaß von ca. 6 bis 15 Wochen.
	e. Vermittlung von hochschultypischen, fachübergreifenden Qualifikationen wie beispielsweise Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln im Berufsfeld in gleichberechtigter Kooperation mit fachfremden Entscheidungsebenen sowie Steigerung der Fähigkeit zur selbständigen Konzeption, Planung und Durchführung von berufsfeldspezifischen Problemlösungen.
	f. Anfertigung einer Diplomarbeit, durch welche die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten und zu forschungsgeleitetem Weiterlernen nachgewiesen werden soll.


	Anlage 2: Bedarf- und Akzeptanzanalyse
	1. Anforderungen an die Erstellung der Bedarf- und Akzeptanzanalyse für einen Antrag auf Akkreditierung:
	a. Bedarfanalyse
	b. Akzeptanzanalyse

	2. Anforderungen an die Bedarf- und Akzeptanzanalyse für einen Antrag auf Verlängerung der Akkreditierung:
	a. Bedarfanalyse für einen Studiengang, der noch nicht über zwei AbsolventInnen-Jahrgänge verfügt:
	b. Bedarfanalyse für einen Studiengang, der bereits über mindestens zwei AbsolventInnen-Jahrgänge verfügt:
	c. Akzeptanzanalyse:


	Anlage 3: E-Learning
	1. Didaktische, technische, organisatorische und finanzielle Aspekte von E-Learning:
	a. Beschreibung der didaktischen Ziele (z.B. Steigerung der Selbstlernfähigkeit, Intensivierung von Übungen, Förderung berufstätiger Studierender etc.) sowie der verwendeten Lehr- und Lernmodelle (z.B. reines E-Learning, Blended Learning, traditionelle Lehrveranstaltung mit E-Learning-Unterstützung, Virtuelles Klassenzimmer).
	b. Beschreibung, in welcher Weise E-Learning, Präsenzphasen und die individuelle Betreuung der Studierenden zusammenwirken. 
	c. Darstellung, in welcher Weise sichergestellt wird, dass die Lernenden am Ende einer E-Learning-Lektion überprüfbare Kompetenzen erworben haben.
	d. Darstellung der Schritte zur Implementierung von E-Learning in den Studienbetrieb sowie zur Entwicklung der Contents unter Berücksichtigung didaktischer Grundsätze wie z.B. Interaktivität, Visualisierung, Simulation, Anwendungsaufgaben mit automatisierter Überprüfung und Rückmeldung.
	e. Bezeichnung der eingesetzten Tools, Technologien, Plattformen bzw. Lehr- und Lernumgebungen unter Berücksichtigung der erforderlichen Systemvoraussetzungen.
	f. Darlegung, in welcher Weise die Lehrenden und Studierenden auf den Umgang mit E-Learning unter Berücksichtigung software-technischer und didaktischer Elemente vorbereitet werden.
	g. Darlegung, in welcher Weise eine Qualitätsbewertung bzw. -sicherung realisiert wird.
	h. Ausweis des für den Einsatz von E-Learning erwarteten Aufwandes in der Kalkulation. Dabei sind einmalige Kosten (Beschaffung und Implementierung der Technik, Schulung etc.) sowie laufende Kosten (Lizenzgebühren, Contententwicklung, Personal, Wartung etc.) zu berücksichtigen.
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